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1. EINLEITUNG

Ziel der Halbzeitbewertung ist es, das Programm und seine Umsetzung hinsichtlich Relevanz,
Effektivität und Effizienz zu analysieren und neben der Kontrolle des bisherigen Programmver-
laufes auch Grundlagen zu bieten, die für die weitere Programmsteuerung und – falls notwendig
– für Anpassungen und weitere strategische Diskussionen hilfreich sein könnten.

Im Arbeitspapier No. 8 "Die Halbzeitbewertung der Strukturfondsinterventionen" der Europä-
ischen Kommission werden folgende Zielsetzungen für die Halbzeitevaluierung festgeschrie-
ben:

 Beurteilung der Eignung der Interventionsform um einen Beitrag zur Lösung der Prob-
leme zu leisten

 Prüfung, ob die Schwerpunkte, Prioritäten und Ziele kohärent und weiterhin relevant
sind, bzw. inwieweit Fortschritt bei der Verwirklichung dieser Ziele gemacht wurden und
inwieweit diese Ziele tatsächlich verwirklicht werden können

 Überprüfung der Gültigkeit der Analyse der Stärken, Schwächen und Chancen und Ris-
ken

 Beurteilung, ob die Quantifizierung der Ziele die Begleitung und Bewertung erleichtert
haben

 Beurteilung, ob die horizontalen Ziele wie Chancengleichheit und Umweltschutz – in die
Fördermaßnahmen integriert wurden

 Prüfung der Eignung der Durchführungs- und Begleitmodalitäten

Der Schwerpunkt des vorliegenden Endberichtes besteht in einer ersten zusammenfassenden
Analyse der Gültigkeit des Programmes, der Darstellung des bisherigen materiellen und finan-
ziellen Programmvollzugs, sowie einer ersten Einschätzung der jeweiligen Umsetzungsper-
spektiven auf Schwerpunkt- und Maßnahmenebene.
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2. METHODEN

Die Evaluierung wird anhand folgender Grundlagen und Arbeitsschritten durchgeführt:

 Auswertung der vorhandenen Dokumente wie das Programmplanungsdokument, die
Ergänzung zur Programmplanung, die Ex-ante Evaluierung sowie die jährlichen Durch-
führungsberichte

 Auswertung der Monitoringdaten. Für den Zwischenbericht wurden zum überwiegenden
Teil Daten mit Stand 26.02.2003 bzw. Mai 2003 verwendet. Für den Endbericht wurden
die Auswertungen zum Stand 27.07.2003 (im folgenden wird auch von Juli 2003 ge-
sprochen) herangezogen.

 Workshop mit den Euregio-GeschäftsführerInnen, Februar 2003

 Interviews mit VertreterInnen der Regionalen Koordinationsstellen, des Technischen
Sekretariats, VertreterInnen der Verwaltungsbehörde sowie der Genderbeauftragten

 Die sozioökonomische Analyse wurde aktualisiert und basiert auf den jeweils aktuell
verfügbaren nationalen/regionalen Daten sowie vorhandenen Studien und Analysen
(Quellen: Statistik Austria, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung,
dem Arbeitsmarktservice Österreich, dem Hauptverband der österr. Sozialversiche-
rungsträger, dem Bayerischen Landesarbeitsamt sowie EUROSTAT)

 Weiters wurden in Hinblick auf die Analyse der Projekteinreichungs- und Umsetzungs-
strukturen zwei Fallstudien durchgeführt.

 Das Evaluatorenteam nahm auch an den KAP-EVA Workshops teil. Diese Workshops
wurden als Plattform für Erfahrungsaustausch und Kommunikation aller in Österreich im
Zuge der Evaluierung von Strukturfondsprogrammen involvierten Personen eingerichtet.
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3. DAS PROGRAMMGEBIET – DIE ÖSTERREICHISCH-
DEUTSCHE GRENZREGION

Zur österreichisch-deutschen Grenzregion zählen auf österreichischer Seite die oberösterreichi-
schen NUTS-III-Regionen Innviertel und Mühlviertel, die im Bundesland Salzburg gelegenen
NUTS-III-Regionen Pinzgau-Pongau sowie Salzburg und Umgebung, in Tirol sind es die NUTS-
III-Regionen Außerfern, Innsbruck, Tiroler Oberland und Tiroler Unterland. Auf bayerischer
Seite werden in Niederbayern die Landkreise Freyung-Grafenau, Passau, Rottal-Inn und die
kreisfreie Stadt Passau, in Oberbayern die Landkreise Altötting, Traunstein, Berchtesgadener
Land, Rosenheim, Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen sowie die
kreisfreie Stadt Rosenheim, in Schwaben die Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu und Lindau
(Bodensee) sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren und Kempten dem INTERREG IIIA-Gebiet
zugerechnet. Im Sinne des Artikels 10 der INTERREG-Leitlinie („20%-Flexibilitätsklausel“) wer-
den auch noch folgende NUTS-III-Regionen benannt: Linz-Wels, Traunviertel, Lungau auf
österreichischer Seite sowie die Landkreise Deggendorf, Mühldorf, Weilheim-Schongau und
Unterallgäu auf bayerischer Seite.

Von der Gesamtfläche der Grenzregion entfallen auf Österreich 63% und auf Bayern 37%.
Landschafts- und Siedlungsstruktur wird in der österreichisch-deutsche Grenzregion zum über-
wiegenden Teil von den Alpen, bzw. dem Alpenvorland sowie die Mittelgebirgslandschaften des
Bayerischen Waldes bestimmt. Das regionale Städtesystem besteht aus Mittel- und Kleinstäd-
ten, die Siedlungs- und Wirtschaftszentren befinden im Alpenvorland bzw. in den Mittelge-
birgslandschaften und entlang der wichtigsten Flüsse in den Haupttälern.

In der Grenzregion Österreich-Bayern leben insgesamt rd. 3,7 Mio. Menschen, davon mehr als
die Hälfte (51%) im österreichischen Teil und etwas weniger als die Hälfte (49%) im bayeri-
schen Teil. Kulturelle Ähnlichkeiten sowie eine gemeinsame Sprache und Religion erleichtern
bzw. ermöglichen grundsätzlich intensiven grenzüberschreitenden Austausch.
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4. SOZIOÖKONOMISCHE RAHMENBEDINGUNGEN IN
DER GRENZREGION

Seit Ende der Programmierungsarbeiten zum INTERREG IIIA Programm Österreich-Deutsch-
land/Bayern haben sich die ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen in einigen
wesentlichen Bereichen verändert. Folgende Faktoren erscheinen in diesem Zusammenhang
wichtig, erwähnt zu werden:

 Die Einführung des EURO im Jahr 2002

In der österreichisch-bayerischen Grenzregion hat es bereits vor dem EU-Beitritt einen regen
grenzüberschreitenden Austausch (z.B. Einkaufstourismus, Arbeitskräfte) gegeben. Durch die
Einführung des Euro wurden diese Kontakte eindeutig erleichtert, man kann sogar davon aus-
gehen, dass eine gemeinsame Währung gerade im Grenzraum zur Identitätsstiftung beiträgt.

 EU-Erweiterung

Im Jahr 2004 wird die erste Phase der EU-Erweiterung Realität werden. Für Österreich und
Deutschland ist diese Tatsache insofern von Bedeutung, als die unmittelbaren Nachbarländer
Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Slowenien zu diesem Zeitpunkt den Beitritt voll-
ziehen werden. Einige Teilregionen der Grenzregion Österreich-Deutschland/Bayern stehen
bereits jetzt in engem Kontakt und Austausch mit der tschechischen Grenzregion. Der Beitritt
der Tschechischen Republik bietet demnach eine positive Voraussetzung für eine weitere In-
tensivierung der trilateralen Zusammenarbeit in diesem Raum.

Mit der Erweiterung der Europäischen Union werden die wirtschaftlichen Beziehungen mit den
neuen Mitgliedsländern weiter ausgebaut. Damit sind nicht nur große ökonomische Chancen für
beide Partner verbunden, sondern auch Risiken. Die Zunahme des Verkehrsaufkommens, mög-
liche Verlagerungen von Produktionen in die benachbarten Länder, Druck auf den Arbeitsmarkt
als Folge der Freizügigkeit der Arbeitskräfte sind einige dieser Herausforderungen, denen sich
auch die österreichisch-deutsche Grenzregion stellen wird müssen. Um diese neuen
Entwicklungen auch nachhaltig nutzen zu können, bedarf es zukünftig auch einer gemeinsamen
Kooperation im Grenzraum.

 Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage

Seit Ende der 90er Jahre hat sich die wirtschaftliche Lage sowohl in Österreich als auch in
Deutschland laufend verschlechtert. Schwache Konjunktur, steigende Arbeitslosenzahlen in
vielen Regionen aber auch Probleme im Bereich der öffentlichen Haushalte (speziell Gemein-
den und Kommunen) sind die Folge.
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Grundsätzlich kann aber davon ausgegangen werden, dass die Grenzregion im europäischen
Vergleich eine relativ günstige Wirtschaftsstruktur und damit auch eine stabile Wirtschaftsent-
wicklung aufweist. In einer detaillierten kleinräumigen Betrachtung werden allerdings die Prob-
lemlagen deutlich sichtbar. So herrschen in einigen Regionen Monostrukturen vor, was (bran-
chen)konjunkturelle Schwankungen aber auch Nachfrageausfälle (z.B. Tourismus, Landwirt-
schaft, Bau, ...) nach sich ziehen und in diesen Teilregionen zu großen ökonomischen Schwie-
rigkeiten führen kann.

4.1 Demographie

In den 90er Jahren verlief die Bevölkerungsentwicklung in der bayerisch-österreichischen
Grenzregion sehr dynamisch. Sowohl auf deutscher als auch auf österreichischer Seite ist die
Bevölkerungszahl gegenüber dem nationalen Vergleichswert überdurchschnittlich angestiegen.
Im Zeitraum von 1991 – 2001 wurde in den österreichischen Regionen eine Zunahme der Be-
völkerung von 6,1 % und in den bayerischen Regionen von 1991 – 2000 von 7 % registriert.

Diese dynamische Entwicklung verlief relativ kontinuierlich. Kennzeichnend für die Bevölke-
rungsentwicklung in der Region sind die eher geringen Zunahmen bzw. Abnahmen in den
Städten, während die städtischen Umlandregionen – vielfach als Folge von Wanderungsgewin-
nen – an Bevölkerung gewonnen haben. Ein anhaltender Suburbanisierungsprozess ist dafür
verantwortlich. Während auf österreichischer Seite die Altersstruktur ausgewogen erscheint, ist
auf bayerischer Seite eine leichte Überalterung der Bevölkerung festzustellen.



13

Tabelle 1

Bevölkerungsentwicklung

NUTS-III-Region Absolut 2001 Davon Frauen Veränderung
1991-2001* in %

Mühlviertel 201.933 50,0 5,5
Innviertel 272.348 50,9 3,5
Salzburg und Umgebung 332.048 52,0 6,3
Pinzgau-Pongau 161.996 51,1 8,6
Tiroler Unterland 227.727 51,2 9,8
Innsbruck 268.332 51,9 3,4
Außerfern 31.584 50,6 8,4
Tiroler Oberland 95.457 50,4 9,7
Rheintal-Bodensee 264.580 50,8 6,1
Bludenz-Bregenzerwald 86.515 50,1 5,4
Österreich Programmgebiet 1.942.520 51,1 6,1

Stadt Rosenheim 58.908 51,2 4,2
Altötting 108.268 51,6 8,9
Berchtesgadener Land 99.848 52,3 4,2
Bad Tölz-Wolfratshausen 116.017 51,4 9,9
Garmisch-Partenkirchen 86.577 52,6 3,2
Miesbach 91.654 52,2 5,7
Rosenheim 236.480 51,1 13,5
Traunstein 167.646 51,7 7,9
Stadt Passau 50.536 52,9 0,4
Freyung-Grafenau 82.434 51,0 3,8
Passau 186.509 51,0 8,0
Rottal-Inn 118.167 51,0 8,5
Stadt Kaufbeuren 41.905 52,8 2,8
Stadt Kempten (Allgäu) 61.389 52,6 -1,1
Lindau (Bodensee) 77.106 52,8 4,5
Ostallgäu 131.546 50,8 7,2
Oberallgäu 147.405 51,6 6,8
Deutschland/Bayern Programmgebiet 1.862.395 51,6 7,0

Programmgebiet gesamt 3.804.915

Quelle: Statistik Austria, Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung , *Daten für Bayern 2000
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4.2 Wirtschaftsentwicklung

Das Wirtschaftsniveau innerhalb der österreichisch-bayerischen Grenzregion ist sehr hetero-
gen. Während die Stadtregionen bzw. manche tourismusintensiven Regionen ein hohes Brutto-
regionalprodukt/Kopf aufweisen, bleiben viele stärker ländlich geprägte Regionen mit ungünsti-
gen Strukturen hinter dem jeweiligen nationalen Vergleichswert deutlich zurück. Das Wirt-
schaftswachstum verlief seit Mitte der 90er Jahre beiderseits der Grenze sehr unterschiedlich.
Im österreichischen Grenzraum lag die Wachstumsrate für den Zeitraum 1996-2000 bei rd.
12%, die bayerischen Regionen weisen hingegen Veränderungsraten von -3,9 % (Kreisfreie
Stadt Kempten) bis rd. 26 % (Traunstein) auf.

Was die Rangreihung der Regionen im Vergleich zum jeweiligen nationalen Vergleichswert
betrifft, so zeigt sich für die österreichische und bayerische Seite ein unterschiedliches Bild.
Während die österreichischen Regionen im nationalen wie auch im EU-Vergleich ihre Position
teilweise sogar deutlich verbessern konnten, sind die bayerischen Regionen eher stabil geblie-
ben bzw. zurückgefallen, nur wenige Regionen konnten hier ihre Position verbessern.

Tabelle 2

Wirtschaftsniveau

NUTS-III-Region BIP/EW (KKP), 2000
National=100

BIP/EW (KKP), 2000
Index EU=100

Mühlviertel 56,4 63,6

Innviertel 68,6 77,3

Salzburg und Umgebung 123,0 138,9

Pinzgau-Pongau 98,3 110,8

Tiroler Unterland 101,6 114,5

Innsbruck 107,0 120,6

Außerfern 91,7 103,3

Tiroler Oberland 94,1 106,1

Bludenz-Bregenzerwald 114,9 129,4

Rheintal-Bodensee 102,0 114,9

Österreich/EU15 100,0 112,7

Lindau 96,1 101,3

Oberallgäu 79,7 84,0

Kempten (Allgäu) 135,6 142,9

Ostallgäu 86,3 91,0

Kaufbeuren 113,1 119,3

Garmisch-Partenkirchen 92,1 97,1

Bad Tölz-Wolfratshausen 90,7 95,6
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Tabelle 2 (Fortsetzung)

Wirtschaftsniveau

NUTS-III-Region BIP/EW (KKP), 2000
National=100

BIP/EW (KKP), 2000
Index EU=100

Miesbach 83,9 88,5

Rosenheim 78,4 82,7

Rosenheim (Stadt) 157,3 165,9

Traunstein 111,4 117,4

Berchtesgadener Land 87,9 92,7

Altötting 117,6 124,0

Rottal-Inn 85,4 90,0

Passau 76,2 80,3

Passau (Stadt) 171,2 180,5

Freyung-Grafenau 70,1 73,9

Deutschland/EU15 100,0 105,4

Quelle: EUROSTAT

4.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur

Die wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen haben sich in den 90er Jahren nicht wesent-
lich verändert, allerdings ist auch in dieser Region eine Verschiebung vom primären und sekun-
dären zum tertiären Sektor zu beobachten. Besonders ausgeprägt ist dies in den Stadtregionen
bzw. in den tourismusintensiven Regionsteilen. Industrie und Gewerbe sind auf bayerischer
Seite stärker vertreten, in Österreich bleiben die industriell-gewerblichen Aktivitäten auf einzelne
Standorte beschränkt.

Die Beschäftigungsstruktur spiegelt die strukturellen Rahmenbedingungen und die allgemeine
sowie branchenkonjunkturelle Entwicklung des Beobachtungszeitraumes wider. Insgesamt wa-
ren in der gesamten Grenzregion 1.321.519 Personen beschäftigt. Die Zahl der Beschäftigten
ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angestiegen, wobei der tertiäre Sektor die stärk-
sten Zunahmen aufweist. Mit dem Bedeutungszuwachs des Dienstleistungsbereiches kam es
auch zu einer deutlich stärkeren Zunahme der Frauenbeschäftigung, wobei es sich hier vielfach
um Teilzeitbeschäftigung handelt. Zwischen 70 % und 88 % aller beschäftigten Frauen sind in
Dienstleistungsbranchen beschäftigt, mit starker Konzentration in den Stadtregionen sowie in
den tourismusintensiven Regionen. Die höheren Frauenanteile im sekundären Sektor finden
sich in den stärker industrieorientierten Regionen.
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Tabelle 3

Beschäftigte in den Wirtschaftssektoren

NUTS-III-Region Beschäftigte am Arbeitsort (D 2000, A 2001)

Insgesamt Land- und Forstwirt-
schaft

Produzierendes Ge-
werbe

Dienstleistungen

Frauen-
anteil in %

% Frauen-
anteil in %

% Frauen-
anteil in %

%

Mühlviertel 71.632 1,2 1,7 29,8 51,1 69,0 47,2

Innviertel 38.187 1,8 1,4 34,2 47,7 64,0 50,9

Salzburg und Umgebung 163.010 0,8 0,6 11,0 25,5 88,2 73,9

Pinzgau-Pongau 59.376 0,5 1,6 14,7 25,1 84,8 73,3

Tiroler Unterland 13.020 0,9 1,2 18,0 39,3 81,1 59,5

Innsbruck 137.870 0,4 1,0 14,3 24,9 85,3 74,2

Außerfern 36.612 0,4 1,4 21,3 22,4 78,4 76,2

Tiroler Oberland 85.825 0,8 1,3 11,6 31,3 87,6 67,4

Bludenz-Bregenzerwald 32.748 1,0 1,7 17,4 33,7 81,6 64,7

Rheintal-Bodensee 108.829 0,5 0,7 26,2 40,9 73,3 58,3

Österreich Programm-
gebiet

747.109 1,1 32,2 66,7

Lindau 24.406 0,8 1,1 32,1 50,8 67,0 48,1

Oberallgäu 40.228 0,8 1,4 24,4 49,6 74,8 48,9

Kempten (Allgäu) 29.857 0,2 0,3 14,4 29,9 85,4 69,7

Ostallgäu 36.651 0,9 1,4 25,5 43,0 73,6 55,5

Kaufbeuren 14.988 0,3 0,6 18,0 30,7 81,7 68,6

Garmisch-Partenkirchen 26.596 0,5 0,8 11,6 22,3 87,9 76,8

Bad Tölz-Wolfratshausen 31.544 0,7 1,2 21,1 37,3 78,2 61,5

Miesbach 26.221 1,2 1,8 19,4 32,4 79,4 65,8

Rosenheim 60.769 1,1 0,4 21,3 31,6 77,7 68,0

Rosenheim (Stadt) 28.562 0,2 1,3 17,6 39,5 82,2 59,1

Traunstein 52.740 1,0 1,3 27,8 45,6 71,3 53,1

Berchtesgadener Land 29.521 0,9 0,8 15,4 31,1 83,8 68,1

Altötting 39.250 0,5 0,5 28,8 57,0 70,7 42,5

Rottal-Inn 31.973 0,8 1,2 27,3 46,3 71,9 52,4

Passau 48.403 0,6 1,1 24,7 47,1 74,6 51,8

Passau (Stadt) 30.634 0,1 0,2 13,0 32,9 86,9 67,0

Freyung-Grafenau 22.070 0,4 0,9 33,9 52,6 65,6 46,5

Deutschland/Bayern
Programmgebiet

574.413 0,6 1,0 24,0 41,0 75,4 58,0

Programmgebiet gesamt 1.321.519 4,3 40,0 55,7

Quelle: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, Bayrisches Landesamt für Statistik und Daten-
verarbeitung
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Niveau, Struktur und Entwicklung der Arbeitslosigkeit wird bestimmt von den strukturellen Be-
dingungen in den einzelnen Regionen. Die Zahl der Arbeitslosen ist in den letzten Jahren so-
wohl auf österreichischer als auch auf bayerischer Seite als Folge der allgemeinen Ver-
schlechterung der Wirtschaftslage angestiegen.

Das Niveau der Arbeitslosigkeit liegt in den österreichischen Regionen des Programmgebietes
traditionellerweise – mit Ausnahme des Tiroler Oberlandes – unter dem nationalen Durch-
schnittsniveau von 6,8 % (2002), wobei das Niveau bei den Frauen höher ist als bei den Män-
nern. Die Arbeitslosenquote bei den Frauen beträgt im Jahresdurchschnitt 6,4%, bei den Män-
nern 7,2%.

In vielen Regionen sind aufgrund der starken Tourismusorientierung und einer hohen Bedeu-
tung des Bauwesens auch starke saisonale Schwankungen des Niveaus der Arbeitslosigkeit zu
beobachten.

Im bayrischen Programmgebiet sieht die Situation der Arbeitslosigkeit ähnlich aus wie in Öster-
reich. Auch hier liegt das Niveau der Arbeitslosigkeit deutlich unter dem Bundesschnitt von
mehr als 10 %. Im bayerischen Programmgebiet ist darüber hinaus auch noch ein deutliches
Stadt – Landgefälle und teilweise auch ein Ost-West Gefälle erkennbar. So hat die Stadt Pas-
sau die höchste Quote, Lindau die geringste mit rd. 4%.

Tabelle 4

Arbeitslosigkeit in der Programmregion

Arbeitslosigkeit

Veränderung der Zahl der ALO
1999-2002 in %

NUTS-III-Region Zahl der Ar-
beitslosen 2002

Davon
Frauen

Gesamt Männer Frauen

Mühlviertel 2.952 1.289 -13,5 -1,4 -25,4

Innviertel 5.053 2.205 6,1 12,1 -0,8

Salzburg und Umgebung 6.400 2.809 15,8 16,4 15,1

Pinzgau-Pongau 4.194 1.995 2,7 6,0 -0,7

Tiroler Unterland 4.736 2.284 -1,6 1,2 -4,4

Innsbruck 4.820 2.092 -3,5 -0,3 -7,3

Außerfern 683 345 -0,2 1,0 -1,4

Tiroler Oberland 3.204 1.450 -0,4 1,8 -2,9

Rheintal-Bodensee 1.625 814 -2,4 -3,7 -1,0

Bludenz-Bregenzerwald 5.681 2.687 3,8 8,9 -1,4

Österreich Programmgebiet 36.396 16.681 4,8 10,6 -2,2
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Tabelle 4 (Fortsetzung)

Arbeitslosigkeit in der Programmregion

Arbeitslosigkeit

Veränderung der Zahl der ALO
1999-2002 in %

NUTS-III-Region Zahl der Ar-
beitslosen 2002

Davon
Frauen

gesamt Männer Frauen

Arbeitsamtbezirke - - - -

Kempten 12.088 - - - -

Passau 12.359 - - - -

Pfarrkirchen 10.220 - - - -

Rosenheim 11.592 - - - -

Traunstein 6.802 - - - -

Weilheim 6.289 - - - -

Deutschland/Bayern
Programmgebiet

59.350 - - - -

Programmgebiet gesamt 95.746

Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, ÖIR-Berufstätigenfortschreibung, Landesarbeitsamt Bayern

Tabelle 5

Niveau der Arbeitslosigkeit 2002

NUTS-III-Region Arbeitslosenquote 2002 (A) & 2001 (D)

insgesamt Männer Frauen

Mühlviertel 3,8 3,4 4,4

Innviertel 4,8 4,6 5,2

Salzburg und Umgebung 4,3 4,5 4,0

Pinzgau-Pongau 6,2 5,7 7,0

Tiroler Unterland 5,1 4,5 5,8

Innsbruck 5,2 4,3 4,1

Außerfern 4,2 4,2 6,8

Tiroler Oberland 8,4 7,5 9,8

Rheintal-Bodensee 4,7 4,0 5,8

Bludenz-Bregenzerwald 4,8 4,4 5,3

Österreich 6,8 7,2 6,4

Stadt Rosenheim 6,4 – –

Altötting 6,7 – –

Berchtesgadener Land 6,0 – –

Bad Tölz-Wolfratshausen 4,5 – –

Garmisch-Partenkirchen 4,5 – –

Miesbach 4,7 – –
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Tabelle 5 (Fortsetzung)

Niveau der Arbeitslosigkeit 2002

NUTS-III-Region Arbeitslosenquote 2002 (A) & 2001 (D)

insgesamt Männer Frauen

Rosenheim 4,2 – –

Traunstein 4,9 – –

Stadt Passau 8,1 – –

Freyung-Grafenau 7,9 – –

Passau 7,8 – –

Rottal-Inn 6,0 – –

Stadt Kaufbeuren 6,9 – –

Stadt Kempten (Allgäu) 6,9 – –

Lindau (Bodensee) 4,0 – –

Ostallgäu 4,4 – –

Oberallgäu 5,1 – –

Deutschland/Bayern Programmgebiet – – –

Quellen: Arbeitsmarktservice Österreich, ÖIR-Berufstätigenfortschreibung, Landesarbeitsamt Bayern
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5. ÜBERPRÜFUNG DER SWOT-ANALYSE

Ausgehend von der aktuellen sozioökonomischen Analyse wurden die im Programm festge-
stellten Stärken und Schwächen einer neuerlichen groben Überprüfung unterzogen, ohne im
Detail auf die einzelnen Teilräume einzugehen. Die aktuelle Regionsanalyse diente dem Eva-
luatorenteam im Wesentlichen als Grundlage für die Einschätzung der Stärken und Schwächen.
Diese Überprüfung wurde auch für die weiteren Schritte der Prüfung der Kohärenz und Rele-
vanz herangezogen.

ALLGEMEINES

Stärken Einschätzung

Kulturelle Identität und Vielfalt Wenngleich in dieser Grenzregion die gleiche Sprache ge-
sprochen wird und auch vielfach (kultur)historische Ge-
meinsamkeiten bestehen, zeigt sich doch immer wieder
wie sehr die unterschiedlichen administrativen sowie regi-
onalen politischen Rahmenbedingungen die Kooperati-
onen prägen und beeinflussen können.

Attraktive Natur- und Kulturland-
schaft

Große Teile der Region zählen nicht zuletzt aufgrund ihrer
landschaftlichen Schönheiten zu den wichtigsten Touris-
musgebieten Europas

Prosperierender Wirtschafts-
raum

Trotz deutlicher Verschlechterung der allgemeinen Wirt-
schaftslage hat sich im Großen und Ganzen die Grenz-
region in den letzten Jahren im Vergleich zu anderen Re-
gionen als relativ stabil erwiesen. Die Mittelstädte fungie-
ren hier als wichtige ökonomische Pole, auch die klein-
und mittelbetriebliche Struktur ist im Wesentlichen kri-
senfest. Durch die starke Tourismusorientierung in vielen
Teilräumen, können hier branchenkonjunkturelle Schwan-
kungen und kurzfristige Nachfrageausfälle zu größeren
Einbrüchen führen.

Vielfalt an Konzepten, Studien
und Gutachten

Die Vielfalt an Konzepten, Studien und Gutachten lässt auf
eine sehr intensive Auseinandersetzung mit den Proble-
men in der Grenzregion schließen. Nicht beurteilt werden
kann allerdings, inwieweit es hier zu grenzüberschreiten-
den bzw. fachressortüberschreitenden Abstimmungen
kommt.
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ALLGEMEINES (Fortsetzung)

Schwächen Einschätzung

Unterschiedliche Strukturen
(Bayern vs. Österreich)

Ähnlich und doch so anders sind die administrativen
Strukturen und Kompetenzverteilungen in den Partnerregi-
onen. Das Wissen um die Unterschiede ist im Laufe der
langjährigen Zusammenarbeit größer geworden, doch
kommt es aufgrund der bestehenden Differenzen auch
immer wieder zu Schwierigkeiten in der konkreten Ko-
operation. (z.B. unterschiedliche Politikschwerpunkte, Ver-
zögerungen bei den Verfahrensabläufen usw.)

Fehlende Abstimmung bei Raum-
ordnung und Landesplanung

Eine ähnliche Problemlage wie oben beschrieben, besteht
auch im Bereich der Planung und Regionalentwicklung.

Entwicklungsschwäche einzel-
ner Gemeinden

Nicht nur die Entwicklungsschwäche einzelner Gemeinden
erweist sich als besonderes Problem, dazu kommt auch
noch die angespannte Budgetlage vieler Gemeinden, die
sich sowohl in Deutschland als auch in Österreich im Zuge
der Änderungen der Finanzausgleichsdiskussionen ver-
schärft hat bzw. verschärfen kann.

UMWELT

Stärken Einschätzung

Naturschutzgebiete Naturschutzgebiete, geschützte Flächen und Nationalparks
stellen ein wertvolles Gut in dieser ökologisch sensiblen
Region dar. Ein großer Teil der Grenzregion ist den Alpen
zuzuordnen. Allerdings werden diese sensiblen Flächen
und ihr Schutz vielfach auch als Hindernis für wirtschaft-
liche Entwicklung gesehen (Standortentwicklung, Wei-
terentwicklung Tourismus...)

Ökologisch sensibler Alpenraum
(in Hinblick auf ökonomische
Entwicklung)

Der ökologisch sehr sensible Alpenraum bedarf besonde-
rer Aufmerksamkeit, was die infrastrukturelle und ökono-
mische Entwicklung betrifft. In einigen Regionsteilen (v.a.
Tirol und Salzburg) ist die Konzentration schon sehr weit
fortgeschritten und stößt vielfach bereits an die Grenzen
der Aufnahmefähigkeit. Nur wenige Flächen stehen für
eine Ausweitung der ökonomischen Aktivitäten zur Ver-
fügung. Die Lösung von Nutzungskonflikten zwischen
Ökologie und Wirtschafts- und Standortentwicklung wird
als eine der größten Herausforderungen in dieser Region
gesehen.
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UMWELT (Fortsetzung)

Schwächen Einschätzung

Umweltbelastung durch Transit-
verkehr

Durch das Programmgebiet führen wichtige europäischen
Nord-Süd- und Ost-West-Verkehrsverbindungen. Mit dem
Auslaufen des Transitvertrages – der als Übergangs-
regelung gedacht, eine Reduktion der Schadstoffemis-
sionen sowie eine Verlagerung des Güterstraßenverkehrs
auf die Straße unterstützen sollte – wird dieses Thema
wieder aktuell. Es ist davon auszugehen, dass der Transit-
vertrag und die Ökopunkteregelung in der bestehenden
Form nicht mehr weitergeführt werden. Insofern wird die-
ses Thema nicht zuletzt auch in Hinblick auf die bevorste-
hende Erweiterung der EU auch in Zukunft für die Region
ein wichtiges bleiben.

INFRASTRUKTUR

Stärken Einschätzung

Gute technische Infrastruktur

Möglichkeiten dezentraler Ener-
gieerzeugung (kleinstrukturierte
Produktionsträger)

Die Verkehrsinfrastruktur aber auch technische Infrastruktu
(Wasser, Abfall, Energie..) ist durchwegs auf einem hohen
Niveau. Probleme ergeben sich aus den (hohen) qualitativen
Ansprüchen einerseits sowie den restriktiven öffentlichen
Budgets und möglichen Umweltkonflikten andererseits. Be
sondere Aufmerksamkeit wird in Zukunft auch grenzüber
schreitenden Projekten im Sinne einer Effizienzsteigerung
zu schenken sein.

Hohe Qualität des innerregio-
nalen Verkehrsnetzes (v.a.
Straße)

Sowohl das überregionale als auch das regionale Ver-
kehrsnetz ist zumindest auf der Straße in weiten Teilen des
Programmgebietes von hervorragender Qualität. Was den
ÖPNV und die grenzüberschreitende Infrastruktur betrifft,
so sind vielerorts noch große Mängel festzustellen. Der
Ausbau des grenzüberschreitenden Verkehrsnetzes in
baulicher, logistischer aber auch organisatorischer Hinsicht
(z.B. Abstimmung von Fahrplänen und Preisen) wird als
Notwendigkeit erachtet.
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SIEDLUNG

Schwächen Einschätzung

Disperse Siedlungsentwicklung

Suburbanisierung

Nicht nur landschaftlich bedingt, auch die Flächenpolitik
hat hauptsächlich in Österreich vielfach zu einer dispersen
Siedlungsentwicklung, die mit hohen Infrastrukturkosten
verbunden ist, geführt.

Viele Regionen innerhalb des Programmgebietes sind
attraktive Ansiedlungsgebiete, was in den letzten Jahren
zu einem Zuwachs an Zweitwohnungen geführt hat.

Ein weiterer Trend, der zu beobachten ist, die zuneh-
mende Suburbanisierung. Vor allem die Mittelstädte verlie-
ren Bevölkerung und Betriebe an ihre unmittelbaren Um-
landregionen.

BEVÖLKERUNG

Schwächen/Stärken Einschätzung

Überalterung im peripheren länd-
lichen Raum

Was die Bevölkerungsentwicklung betrifft, so sind inner-
halb der Programmregion deutliche Unterschiede zwischen
den dynamischen und den peripheren Regionsteile zu
beobachten.

Die Überalterung der Bevölkerung wird in den stark agra-
risch geprägten Regionsteilen mit hohem Abwande-
rungspotenzial in Zukunft zu einem schwerwiegenden
Problem werden.

Verschiebung der Altersstruktur
(v.a. in Ballungsräumen)

Insgesamt ist die Bevölkerungsentwicklung im jeweiligen
nationalen Vergleich relativ dynamisch, vielfach führen
sowohl positive Geburtenbilanzen als auch Migrations-
gewinne zu Bevölkerungszuwächsen. Die Umlandregionen
der Mittelstädte profitieren besonders davon.



25

QUALIFIKATION, BESCHÄFTIGUNG, F&E, INNOVATION

Stärken Einschätzung

Primär- und Sekundärausbildung Die Region verfügt über ein breites Bildungs- und Qualifi-
zierungsangebot auf allen Bildungsstufen und in verschie-
denen Fachbereichen. Durch den EU-Beitritt Österreichs
kommt es innerhalb der Grenzregion bereits zu einem
regen Austausch von SchülerInnen und StudentInnen.
Angleichung von Lehrplänen bzw. Anerkennung von Ab-
schlüssen und Diplomen sind wichtige Voraussetzungen
für die Weiterentwicklung dieser grenzüberschreitenden
Kontakte.

Know-how im Tourismus Der Tourismus ist für große Teile der Programmregion
einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Nicht nur die
unmittelbaren Tourismusbetriebe, sondern auch vor- und
nachgelagerte Wirtschaftsbranchen sind von der Ent-
wicklung dieser Branche abhängig. Aufgrund der langen
Tradition im Aufbau und der Weiterentwicklung von touris-
tischem Angebot sowie organisatorischer Rahmenbedin-
gung kann auf sehr breites und qualitativ hochwertiges
Know-how zurückgegriffen werden.

Schwächen Einschätzung

Geringe Tendenzen zu „lebens-
langem Lernen“

Diese Schwäche ist eine, die sich sehr stark auf Personen
bezieht. Die Anforderungen an die Arbeitskräfte haben sich
in den letzten Jahren immer stärker in Richtung Flexibilität
verlagert. Diverse Weiterbildungs- und Qualifizierungspro-
gramme tragen dieser Tendenz bereits Rechnung.

Abgesehen von dieser eher auf Personen bezogenen
Schwäche soll an dieser Stelle auch der Begriff der "ler-
nenden Region" eingeführt werden. Im Zusammenhang mit
dem Aufbau von grenzüberschreitenden Strukturen stellt
sich die Frage, inwieweit es sinnvoll und notwendig ist,
sich auch dieser Frage zu widmen und hier das "regionale
Lernpotenzial" zu erfassen.

Defizite der Ausbildung im tech-
nischen Bereich (v.a. an Hoch-
schulen, Lehrstellenmangel)

Die Frage der Übereinstimmung von Nachfrage und Ange-
bot von Arbeitskräften und Qualifikationen hat sowohl eine
aktuelle als auch eine perspektivische Dimension. Im Zu-
sammenhang mit der grenzüberschreitenden Regional-
und Wirtschaftsentwicklung wird hierauf besonderes Au-
genmerk zu legen sein.
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QUALIFIKATION, BESCHÄFTIGUNG, F&E, INNOVATION (Fortsetzung)

Schwächen Einschätzung

Unterdurchschnittliche betrieb-
liche F&E-Ausgaben

Die vorwiegend klein- und mittelbetriebliche Struktur in der
Programmregion bedingt diese unterdurchschnittlichen
F&E Ausgaben im betrieblichen Bereich. Unterstützung
durch geeignete Infrastruktur, Know-how-Transfer sowie
Kooperationen mit Ausbildungs- und Forschungseinrich-
tungen könnten diese Lücke verkleinern.

Fehlende Innovationen im Tou-
rismus

Die Programmregion gehört innerhalb Europas sicher zu
jenen Regionen mit einem hohen technischen und organi-
satorischen Qualitätsstandard. Innovationen scheinen aus
der Sicht des Evaluationsteams vor allem im sozialen,
kulturellen und ökologischen Bereich notwendig.

WIRTSCHAFT

Stärken Einschätzung

KMU inkl. Tourismus Die Klein- und Mittelbetriebe sind die Stützen der regiona-
len Wirtschaftsstruktur und erscheinen auch in schwachen
Konjunkturzeiten stabil zu sein.

Branche: Ökologischer Landbau,
Holz (Forst/Wald), Multimedia

Die Programmregion weist grundsätzlich eine sehr diversi-
fizierte Wirtschaftsstruktur auf. Die genannten Branchen
stellen nur einen kleinen Ausschnitt der wirtschaftlichen
Stärke der Region dar.

Touristische Infrastruktur Viel-
fältiges touristisches Angebot

Das touristische Potenzial und Know-how ist hoch und
vielfältig, dementsprechend unterschiedlich sind auch die
Entwicklungstrends und -potenziale. Es stehen in der
Region qualitativ hochwertige Tourismusgebiete und
Gebiete mit beträchtlichen Qualitätsmängeln, ebenso sehr
innovative, neuen Nachfragetrends aufgeschlossene
Regionen solchen Regionen mit traditionellem, eher un-
flexiblem Angebot und damit auch traditionellen Gäste-
schichten gegenüber. Grenzüberschreitende Aktivitäten
haben vor allem im Bereich des Ausbaus der touristischen
Infrastruktur und der Angebotsentwicklung bereits Tradition
(Schiverbünde, Wander- und Radwege...)
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WIRTSCHAFT (Fortsetzung)

Schwächen Einschätzung

Touristische Monostruktur in
einzelnen Regionen

Touristische Monostruktur kann zu Überhitzungserschei-
nungen führen und macht Regionen sehr (branchen-)
konjunkturanfällig, vor allem dann, wenn das Angebot
schwerpunktmäßig auf eine Saison bzw. auf eine be-
stimmte Gästeschicht oder bestimmte Herkunftsländer
ausgerichtet ist.

Keine grenzüberschreitende Ab-
stimmung bei Ansiedlung von
Einkaufszentren und bei Ver-
gabe/Vermarktung von Gewerbe-
flächen

Der Abbau der Grenze ermöglicht eine gemeinsame
grenzüberschreitende abgestimmte Standortentwicklung
und Standortpolitik und Standortaktivitäten. Diese mög-
lichen Potenziale werden bisher nur sehr punktuell genutzt.
Eine Intensivierung dieser Aktivitäten erscheint hier im
Sinne einer nachhaltig wirksamen grenzüberschreitenden
Entwicklung dringend notwendig.

Starker Rückgang der Zahl land-
und forstwirtschaftlicher Be-
triebe

In vielen Teilregionen der Programmregion spielt die Land-
und Forstwirtschaft noch eine wichtige Rolle. In den letzten
Jahrzehnten ist ein bedeutsamer Rückgang der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe bzw. eine starke Tendenz
zum Nebenerwerbsbetrieb zu beobachten. Vielfach ist es
nur mehr möglich über Erwerbskombinationen die Aktivi-
täten in der Land- und Forstwirtschaft aufrechtzuerhalten.
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ARBEITSMARKT, BESCHÄFTIGUNG

Stärken Einschätzung

Relativ niedrige Arbeitslosen-
quote

Im nationalen Vergleich werden in der Programmregion
immer noch relativ niedrige Arbeitslosenquoten ausgewie-
sen, wenngleich es hier in den letzten Jahren auch zu
einem deutlichen Ansteigen der Zahl der Arbeitslosen ge-
kommen ist. Starke saisonale Schwankungen und kon-
junkturelle Krisen sind als Folge von starker Konzentration
von Tourismus und Bau zu beobachten.

Der Strukturwandel wird im Vergleich zu anderen Regi-
onen gut bewältigt, Beschäftigungsverluste in Land- und
Forstwirtschaft sowie in Teilen des sekundären Sektors
können noch durch Ausweitungen im Dienstleistungs-
bereich aufgewogen werden. Allerdings trifft dies haupt-
sächlich auf Städte bzw. Tourismusregionen zu.

Hauptprobleme, die mit diesem Strukturwandel einher-
gehen, sind eine Ausweitung vor allem flexiblerer, meist
geringer abgesicherter Arbeitsverhältnisse, ein hoher An-
teil an Teilzeitangeboten. Diese Arbeitsplätze werden in
erster Linie von Frauen angenommen.

Gutes soziales Klima Stabile politische sowie ökonomische Verhältnisse sind die
Voraussetzungen für ein gutes soziales Klima

Schwächen Einschätzung

Fehlendes Angebot an Arbeits-
plätzen

In der SWOT-Analyse wird das Fehlen von Arbeitsplätzen
sowohl im sekundären als auch im tertiären Bereich als
Schwäche angesprochen. Dies gilt in erster Linie für
strukturell benachteiligte Teilregionen, wo sich die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen aufgrund verschiedener Voraus-
setzungen (z.B. Peripherität und damit schlechte Anbin-
dung an Märkte, Zugang zu Arbeitskräften, fehlende Infra-
struktur..) als äußerst schwierig erweist. Wichtig in diesem
Zusammenhang erscheint daher die Vernetzung der an-
sässigen Betriebe zu überregionalen grenzüberschrei-
tenden Netzwerken.

Fachkräftemangel Fachkräftemangel ist nicht nur eine Frage der Ausbildung
und der Qualifikation, sondern auch eine Frage der sozia-
len und regionalen Mobilität von Arbeitskräften. Einem
Fachkräftemangel auch durch grenzüberschreitende
Konzepte und Ideen entgegenzuwirken, stellt eine große
Herausforderung dar.
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INSTITUTIONEN, KOOPERATION

Stärken Einschätzung

Regionale Zusammenarbeit (v.a.
kleinräumig)

Euregios bzw. Kooperationskul-
tur

Vielfalt an alpenraumspezifi-
schen Institutionen und Initiati-
ven („Alpenraumlobby“)

Die Vielzahl regional aber auch international agierender
Organisationen und Institutionen ermöglicht einen breiten
verschiedene Politiken abdeckenden Erfahrungsaus-
tausch. Im direkten grenzüberschreitenden Kontext über-
nehmen derzeit auch die bestehenden Euregios wichtige
Aufgaben.

Schwächen Einschätzung

Unzureichende regionale Zusam-
menarbeit (v.a. KMU und Ver-
bände)

Während die grenzüberschreitende Kooperation auf der
administrativen bzw. der politischen Ebene bereits relativ
breit ist, sind bspw. auf der betrieblichen Ebene noch
Mängel festzustellen. Insbesondere im Bereich der KMUs
scheint in diesem Zusammenhang das Problem Wett-
bewerb versus Kooperation noch ein weit verbreitetes und
für die Zusammenarbeit hinderliches zu sein.

Fehlende Transparenz von Insti-
tutionen und Initiativen fehlende
Kooperationskultur in Teilre-
gionen

Für den nachhaltigen Erfolg der Arbeit bestehender Institu-
tionen und Organisationen ist nicht nur die Einbettung in
die regionalen/nationalen Strukturen von Bedeutung, son-
dern auch die öffentliche Akzeptanz.

Fehlende regionale, insbeson-
dere grenzüberschreitende Insti-
tutionen

Wenngleich die Euregios viele Aufgaben in Hinblick auf die
Entwicklung grenzüberschreitender Kooperation und
Kommunikation übernehmen, so zeigt sich vielfach wie
wichtig grenzüberschreitender Austausch auch in fach-
und politikspezifischen Bereichen (z.B. Interessensver-
tretung, Arbeitsmarkt, Umwelt, Frauenpolitik) ist.

Ungleiche Strukturen beiderseits
der Grenze

Ungleiche Strukturen im Bereich der (politischen) Kompe-
tenzen, der Administration usw. sind für grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit besonders hinderlich. Um ein Zu-
sammenwachsen der Region voranzutreiben, müsste
diesem Bereich besonderes Interesse geschenkt werden.
Bewusstseins- und Weiterbildung im Bereich Interkulturelle
Kommunikation und Kooperation kann hier als möglicher
Ansatzpunkt sich diesem Problem zu nähern, angesehen
werden.
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6. DAS PROGRAMM

Das INTERREG IIIA Programm wurde am 28. April 2000 von der Europäischen Kommission
genehmigt. Der Genehmigung ging ein intensiver Programmierungsprozess voraus. Sowohl in
Österreich als auch in Bayern haben die jeweiligen Koordinationsstellen (in Österreich die Län-
der Oberösterreich, Salzburg und Tirol, in Bayern das Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr
und Technologie) ausgehend von regionalen und nationalen Konzepten (z.B. Entwicklungsleit-
bild Oberösterreich, Wirtschaftsleitbild Salzburg, Wirtschaftsleitbild Tirol, Landesentwicklungs-
programm Bayern sowie verschiedene Regionalpläne) die Diskussion zur Erarbeitung von
Strategien zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eingeleitet. In diesen Diskussionspro-
zess eingebunden waren sowohl die wichtigsten potenziellen nationalen und regionalen För-
derstellen als auch die regionalen AkteurInnen (Regionalmanagement, Euregios). Eine Arbeits-
gruppe, eingesetzt durch den Begleitausschuss zu INTERREG II A Österreich – Deutschland/
Bayern, begleitete den laufenden Programmierungsprozess. Auch die jeweiligen Fachabteilun-
gen und Förderstellen, die Euregios, die Regionalmanagements, die Sozialpartner, die für die
Chancengleichheit zuständigen Frauenbeauftragten und die Zuständigen des Umweltressorts
waren im Rahmen von bilateralen Arbeitsgesprächen bzw. Workshops in den Programmie-
rungsprozess eingebunden.

Insgesamt stehen für den Zeitraum 2000-2006 89.604.445 Euro öffentliche Mittel (nationale,
EU-Mittel) zur Verfügung, das gesamte Programmbudget inkl. privater Mittel beträgt 94.570.000
Euro.

Das INTERREG III A Programm Österreich-Deutschland/Bayern war als Weiterführung des
INTERREG IIA Programmes 1995-1999 angelegt. Mit dem Beitritt Österreichs zur EU 1995
konnte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit entlang der österreichisch-bayerischen
Grenze mit Hilfe des Programmes verstärkt werden. Die bestehenden grenzüberschreitenden,
sozialen und wirtschaftlichen Beziehungen, die gemeinsame Sprache sowie vorhandene Erfah-
rungen, die im Rahmen gemeinsamer Aktionen und Projekte schon vor dem Beitritt gemacht
werden konnten, boten dafür eine wichtige Grundlage. Schon mit der Umsetzung des gemein-
samen INTERREG IIA Programms konnte eine weitere, strategisch ausgerichtete Intensivierung
der Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Bayern und den österreichischen Bundesländern
Oberösterreich, Salzburg, Tirol und Vorarlberg erreicht werden. Mit dem neuen Programm hatte
man sich zum Ziel gesetzt, an den Erfahrungen der abgelaufenen Periode anzuknüpfen und an
einer Weiterentwicklung zu arbeiteten.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in diesem Grenzraum ist nicht erst durch die
Gemeinschaftsinitiative INTERREG ausgelöst worden. Bereits im Jahr 1994 wurde im ge-
meinsamen Grenzraum die Idee der Euregios aufgegriffen und die Euregio Bayerischer
Wald/Böhmerwald sowie kurz später die Inn-Salzach-Euregio gegründet. Weitere Euregios wie
die EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein sowie drei kleinere Euregios zwischen
Tiroler Regionen und Oberbayern bzw. Schwaben wurden in den Folgejahren gegründet.
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6.1 Allgemeine Programmstrategie – Programmziele

Die folgende Kohärenzanalyse wird sowohl auf der Programmebene als auch auf der Ebene
der einzelnen Prioritäten vorgenommen. Folgende Punkte stehen dabei im Vordergrund der
Betrachtung:

 Logik zwischen Zielen, Strategien und Maßnahmen vor dem Hintergrund der durchge-
führten SWOT – Analyse

 Prüfung, ob Zielkonflikte auftreten

 Finanzielle Ausstattung

 Berücksichtigung der horizontalen Grundsätze

Die allgemeinen Zielsetzungen des INTERREG IIIA – Programms Österreich – Deutschland/
Bayern lauten:

 Weiterer Abbau von grenzbezogenen Barrierewirkungen

 Verbesserung der Attraktivität des Grenzraumes als Lebens- und Arbeitsraum für die
ansässige Bevölkerung sowie Erhöhung der Lebensqualität

 Entwicklung eines grenzüberschreitenden Wirtschaftsraumes und Sicherung der Er-
werbsmöglichkeiten in allen Teilräumen und für alle Bevölkerungsgruppen

 Verstärkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Folgende Strategien wurden zur Zielerreichung formuliert:

 Nachhaltige Regional- und Raumentwicklung unter Berücksichtigung der wirtschaft-
lichen Potenziale sowie der Leistungs- und Aufnahmefähigkeit von Teilräumen und der
Sensibilität des Naturraumes (Priorität I und IV)

 (Weiter-) Entwicklung und Bündelung des vorhandenen ökonomischen Potenzials sowie
eines grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes (Priorität II und III)

 Aufbau bzw. Weiterentwicklung der gemeinsamen Kooperations- und Kommunikations-
strukturen, insbesondere unter Beteiligung von Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung
sowie lokaler bzw. regionaler Initiativen (Priorität I)

Die allgemeine Ziel- und Strategieformulierung ergibt aus Sicht des Evaluationsteams ein
konsistentes Bild. Hier werden die allgemeinen Zielsetzungen der Gemeinschaftsinitiative
INTERREG III A ebenso berücksichtigt, wie die aus der Regionsanalyse, sowie der SWOT-
Analyse ableitbaren spezifischen regionalen Besonderheiten der Grenzregion und die dement-
sprechenden (Entwicklungs-)Strategien formuliert.
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6.2 Die Berücksichtigung horizontaler Ziele sowie
nationaler und gemeinschaftlicher Politiken

6.2.1 Gender Mainstreaming

Die Definition einer Expertinnenkommission des Europarates für Gender Mainstreaming lautet:
Gender Mainstreaming ist "die (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung
grundsatzpolitischer Prozesse, mit dem Ziel, eine geschlechterbezogene Sichtweise in alle poli-
tischen Konzepte auf allen Ebenen und Phasen durch alle an politischen Entscheidungsprozes-
sen Beteiligten einzubringen." Für die Europäische Kommission hat Gender Mainstreaming mit
der Ratifizierung des Vertrags von Amsterdam rechtliche Verbindlichkeit erlangt. Die systemati-
sche Einbeziehung der Dimension der Chancengleichheit für Frauen und Männer ist für alle
Politikfelder und damit letztlich auch alle Verwaltungsebenen in den Mitgliedsstaaten verbind-
lich.

D.h. Gender Mainstreaming will, dass in der täglichen Selbstverständlichkeit aller Politik-, Ge-
schäfts- und Lebensbereiche und Projekte die Bedürfnisse beider Geschlechter bewusst, fair
und nachhaltig berücksichtigt sind. Ziel von Gender Mainstreaming ist Chancengleichheit zwi-
schen den Geschlechtern herzustellen.

Gender Mainstreaming in der Regionalentwicklung meint demnach, eine geschlechtssensible
Perspektive in die Programme und Aktivitäten zu integrieren. Für das Evaluatorenteam be-
deutet dies, zu prüfen ob und inwieweit (geschlechtspezifisch) unterschiedliche Lebenszusam-
menhänge in den Zielen und Strategien sowie in der konkreten Umsetzung berücksichtigt wur-
den/werden.

Der Befund auf der Programmebene ergibt, dass weder bei der sozioökonomischen Analyse
noch bei der SWOT-Analyse Daten bzw. Indikatoren angeführt wurden, die geeignet wären, auf
geschlechtsspezifische Besonderheiten bzw. Unterschiede und damit Problemlagen in der Re-
gion aufmerksam zu machen. (z.B. Auswertung vorhandener Statistik nach Männern und
Frauen). Soweit möglich wurde daher im Rahmen der Zwischenevaluierung eine Ergänzung in
diese Richtung vorgenommen.

Gender Mainstreaming Themen werden im LA und im BA und in der Zwischenevaluierung dis-
kutiert; Die Frauenbeauftragten nehmen ihre Beratungsfunktion sehr intensiv wahr. Gender-
Aspekte werden im Projektantrag berücksichtigt und im Monitoring dokumentiert. Es wurde ein
Gender Mainstreaming Leitfaden für Projektträger entwickelt, eine Schulung für Genderfragen
wird unterstützt; und es besteht hohe Bereitschaft Projekte mit Genderaspekten zu fördern.
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6.2.2 Nachhaltigkeit und Umwelt

Das Prinzip der Nachhaltigkeit spielt in diesem Programm insofern eine wichtige Rolle, als hier
wirtschaftliche Entwicklung in ökologisch hochsensiblen Räumen stattfindet und es hier speziell
auch um die Frage der Koordination unterschiedlicher Nutzungsansprüche geht. Dementspre-
chend findet sich dieses Prinzip nicht nur in den allgemeinen Strategien des Programmes
(Nachhaltige Regional- und Raumentwicklung unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Po-
tenziale sowie der Leistungs- und Aufnahmefähigkeit von Teilräumen und der Sensibilität des
Naturraumes) sondern auch als horizontales und übergeordnetes Prinzip in allen Prioritätsach-
sen wieder.

Im Programm wurden in Hinblick auf die Verfolgung des Querschnittziels "Nachhaltige Entwick-
lung" folgende Schritte festgelegt:

 Im Rahmen der Zwischenevaluierung des Programms wird auch der Umweltbereich mit
einbezogen, einschließlich der methodischen Weiterentwicklung von programmrele-
vanten Bewertungs- /Indikatorensystemen und der Anpassung und Konkretisierung von
Zielen, die für die Umsetzung von Umwelt-/Nachhaltigkeitsanforderungen relevant sind.

 Bei der Projektprüfung und Entscheidung werden in Übereinstimmung mit den jeweili-
gen nationalen Förderrichtlinien und Verfahren die Belange der Nachhaltigkeit entspre-
chend berücksichtigt. Dabei werden die zuständigen Umweltbehörden einbezogen.

 Information, Beratung und Wissens-/Erfahrungsaustausch für die Gestaltung und Um-
setzung von Programmen und Konzepten (Fondsmanagement, Mittelempfänger) unter
Berücksichtigung der Entwicklungen auf der Ebene der Gemeinschaft.

 Initiierung und Begleitung modellhafter Pilotvorhaben und anwendungsorientierter Stu-
dien, auch zur stärkeren Einbindung von kompetenten AkteurInnen im Rahmen inte-
grierter Konzepte und als Beitrag zur weiteren Erschließung von Beschäftigungspoten-
zialen

 die aktive Beteiligung der zuständigen Umweltbehörden und der sonstigen relevanten
Wirtschafts- Sozial- und Umweltpartner in den jeweiligen Begleitausschüssen.

 Konstruktive und konfliktvorbeugende Information und Begleitung der Umsetzung und
Anwendung umweltrelevanten Gemeinschaftsrechts.

Die österreichische und deutsche Umweltpolitik nimmt europaweit eine führende Position ein
und ist durch hohe Umweltstandards und eine leistungsfähige Umweltverwaltung gekenn-
zeichnet. Vor diesem Hintergrund kann davon ausgegangen werden, dass im Rahmen der
Projektprüfungsverfahren nicht nur die Einhaltung der nationalen sowie der gemeinschaftlichen
Richtlinien in Hinblick Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit zur Anwendung kommen, son-
dern auch die Einbeziehung der dafür verantwortlichen Stellen sichergestellt ist.
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Zur Hilfestellung wurde vom Gemeinsamen Technischen Sekretariat in Kooperation mit dem
Umweltbeauftragten im Begleit- und Lenkungsausschuss basierend auf den Ergebnissen der
Studie „Methoden zur Evaluierung von Umweltwirkungen der Strukturfondsprogramme“ (ÖROK-
Schriftenreihe Nr. 164, Okt. 2002) ein Umweltleitfaden zur Bewertung von INTERREG IIIA Pro-
jekten bezüglich ihrer Umweltwirkungen erstellt, der teilweise auch in das Monitoringsystem des
Österreich-Deutschland/Bayern Programmes übernommen wurde.

6.2.3 Übereinstimmung mit anderen Gemeinschaftspolitiken

Das INTERREG IIIA Programm Österreich-Deutschland/Bayern sieht vor, durch die Forcierung
grenzüberschreitender Wirtschaftskooperation und arbeitsmarktrelevanten Strukturen und die
Gestaltung der dafür notwendigen Rahmenbedingungen, die Wettbewerbsfähigkeit der regio-
nalen Betriebe in der Grenzregion zu erhöhen, die regionale Wirtschaftsdynamik zu verstärken
und damit zum Beschäftigungswachstum beizutragen.

Bei der Bewertung der Wirkungen der Programmumsetzung auf Wettbewerbsfähigkeit und Be-
schäftigung wird insbesondere darauf Bedacht zu nehmen sein, dass beim INTERREG IIIA
Programm nicht wie beim Ziel-2 Programm schwerpunktmäßig die Förderung (be-
triebs)wirtschaftlicher Aktivitäten im Vordergrund steht, sondern das Heranführen der Grenz-
regionen, der dort ansässigen Betriebe, der Organisationen, der regionalen AkteurInnen sowie
der Bevölkerung in Richtung einer gemeinsamen tragfähigen regionalen Wirtschaftsstruktur und
-entwicklung.

Bei der Erstellung des Programmes wurde diesem Ziel insofern entsprochen, als jene Prioritä-
ten und Maßnahmen finanziell besonders gut ausgestattet wurden, die insbesondere den Auf-
bau grenzüberschreitender betrieblicher aber auch institutioneller Netzwerke und grenzüber-
schreitender Kooperationen fördern. (z.B. KMU, Tourismus, Landwirtschaft...)

Wettbewerbsregeln und Vergabe öffentlicher Aufträge

Die Vergabe der nationalen Förderungen erfolgt entlang der jeweiligen nationalen Förderricht-
linien, die im Einklang mit den Regelungen der EU-Wettbewerbspolitik, des EU- Beihilfenrech-
tes usw. stehen. Um Beihilfen an KMUs im Rahmen dieses Programmes zu regeln, hat der Len-
kungsausschuss einen Beschluss gefasst, für wettbewerbsrelevante Projekte ein Beiblatt zum
Projektantragsformular zu entwickeln, in dem die Antragsteller Informationen betreffend Frei-
stellungsverordnungen für Beihilfen an KMU und "De-minimis"-Beihilfen gem. VO(EG)69/2001
darlegen müssen.
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6.3 Prioritäten – Maßnahmen

Die Kohärenzprüfung auf der Ebene der Prioritäten ergibt, dass in allen Prioritäten die Ablei-
tung der Maßnahmen auf Basis der Ziele und Strategien eine konsistente ist. Auffällig dabei ist
die Vielfalt der Maßnahmenbereiche innerhalb der Priorität I im Vergleich zu den anderen. Die
Maßnahmen umfassen die Förderung von Euregios und gleichgearteter Institutionen ebenso
wie Netzwerke, Grundlagenarbeiten, den Aufbau von Informations- und Monitoringsystemen
und reichen bis hin zur Weiterentwicklung von geschützten und schutzwürdigen Naturräumen,
insbes. in Nationalparks, Naturparks und Natura 2000-Gebieten. Auch der Dispositionsfonds
zur Förderung kleiner Projekte zur Vertiefung der grenzüberschreitenden Kommunikation sowie
der kulturellen und sozialen Integration, wurde dieser Priorität zugeordnet.

Verteilung der finanziellen Mittel nach Prioritäten

Priorität I 25,6 %

Priorität II 47,8 %

Priorität III 7,7 %

Priorität IV 15,1 %

Priorität V 4,7 %

Über die Verteilung der Mittel wurde eine eindeutige strategische Ausrichtung des Programms
in Richtung Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung durch grenzüberschreitende Aktivi-
täten festgeschrieben. Die Priorität II "Wirtschaftliche Kooperation" wurde mit einem Budget von
fast 48 % bedacht, rechnet man noch die spezifischen arbeitsmarktrelevanten Maßnahmen
hinzu, ist dies mehr als die Hälfte des gesamten verfügbaren Budgets. Relativ gering erscheint
angesichts der breiten Aufgabenstellung der Priorität I allerdings die Dotierung von rd. 26 %.

Die Aufteilung der Finanzmittel auf die einzelnen Prioritäten und Maßnamen zeigt in einigen
Bereichen doch recht deutliche Unterschiede in der Dotierung beiderseits der Grenzen. Beson-
ders auffällig ist dies auf der Ebene der Priorität III (Humanressourcen), die in Österreich mit
14,4 % gegenüber 2,6 % in Bayern deutlich höher dotiert ist. Aber auch die anderen Prioritäten
mit Ausnahme der Technischen Hilfe weichen voneinander ab. Daraus eindeutig zu schließen,
es bestehe kein Konsens über die Schwerpunktsetzungen des Programmes wäre zu kurz ge-
griffen, zeigt doch ein Blick auf die Entstehung des Programmes und des Finanzplanes eine
sehr gleichgerichtete Vorgangsweise. (z.B. Programmplanungsdokument Stand vom
8.06.2000). Gründe für diese Unterschiede liegen vor allem darin, dass es bei der Beteiligung
einzelner Regionaler Koordinierungsstellen im Laufe der Programmierung zu unterschiedlichen
(internen) Schwerpunktsetzungen gekommen ist. Diese Unterschiede in der Mittelausstattung
können u.a. auch als Gründe für die Unterschiede im Ausschöpfungsstand gesehen werden.
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6.4 Analyse der Prioritäten (Monitoringstand Februar 2003)

PRIORITÄT I

Priorität I: Grenzüberschreitende Regionalentwicklung, Netzwerke

Finanzielle Ausstattung

24.194.854 EURO

25,6 %

Ziel Strategien Maßnahmen

Entwicklung eines integrieren-
den Wirtschafts- und Lebensrau-
mes und Schaffung einer räum-
lich ausgewogenen Siedlungs-,
Wirtschafts- und Landnutzungs-
struktur

Ausbau der wirtschaftlichen und
sozialen Beziehungen durch
grenzüberschreitende Zusam-
menarbeitsformen und
-möglichkeiten

Verbesserung der Lebens- und
Umweltqualität und nachhaltige
Sicherung der natürlichen Le-
bensgrundlagen

Schaffung von Grundlagen für eine
nachhaltige Raum- und Umweltent-
wicklung

Aufbau grenzüberschreitender Be-
ziehungen in allen Bereichen des
wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Lebens

Berücksichtigung der spezifischen
Anforderungen von und für Frauen

Aufbau, Ausbau und Weiterentwick-
lung von bestehenden grenzüber-
schreitenden Institutionen, Organi-
sationen und Netzwerken

Förderung regionaler grenzüber-
schreitender Entwicklungsorganisa-
tionen und Netzwerke

Nachhaltige Regionalentwicklung
und -planung, Umwelt und Natur-
schutz

Dispositionsfonds (Fonds für Klein-
projekte)

Knapp über 40 % der Finanzmittel entfällt innerhalb der Priorität auf Netzwerke und grenzüber-
schreitende Organisationen, 37 % ist für Projekte der Nachhaltigen Regionalentwicklung vorge-
sehen und der Rest wurde dem Dispositionsfonds zugeordnet.

Was die Verteilung der genehmigten Projektbudgets betrifft, so ist dieses innerhalb von Priori-

tät I zwischen den Maßnahmen relativ gleichmäßig. Rd. 50 % entfallen auf die Maßnahme I.1,
davon fast 70 % auf die Euregios. In Maßnahme I.2 (Nachhaltige Regionalentwicklung) sind es
26 %, der überwiegende Anteil von über 67 % entfällt hier zum Zeitpunkt der Monitoringaus-
wertung auf das Projekt „Salzach – Nachhaltige Flussgebietsentwicklung“ gefolgt von einem
Hochwasserschutzprojekt mit 10 % der genehmigten Kosten. Diese Projekte zählen auch zu
jenen Projekten mit dem größten Projektvolumen.

Die Priorität I hat im weitesten Sinn die nachhaltige grenzüberschreitende Raum- und Wirt-
schaftsentwicklung sowie die Vernetzung diverser grenzüberschreitender Aktivitäten zum Ziel.
Grundsätzlich entsprechen die durchgeführten/geförderten Projekte den formulierten Zielen und
unterstützen im Wesentlichen auch die strategische Ausrichtung. Abgesehen davon, dass die
Gesamtdotierung in Anbetracht der Fülle der Vorgaben eher gering erscheint, zeigt sich bisher
eine starke Konzentration der Budgetverteilung auf wenige Projekte (Euregios, Salzach).
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Eine spezielle Erwähnung innerhalb der Priorität I gilt der Maßnahme 3 dem Dispositions-
fonds. Die Einrichtung eines Dispositionsfonds, der von Euregios verwaltet wird, soll dabei
helfen, die Vielzahl der Aktionen und Projekte von kleiner Größe über alle Maßnahmenbereiche
des Programms effizient umzusetzen. Ziel ist es, vor allem Aufbau und Intensivierung von
„people to people“ – Kontakten voranzutreiben, die Verlagerung grenzüberschreitender Projekt-
genehmigungsentscheidungen auf eine tiefere Ebene (Subsidiaritätsprinzip) zu ermöglichen
sowie die grenzübergreifende Integration der Bevölkerung in den Grenzgebieten zu fördern.

Die Auswertung der Kleinprojekte (bis max. Euro 25.000,-- Gesamtkosten) im Dispositionsfonds
zeigt, dass die meisten Projekte kulturelle Themen, wie Musik, Theater, Literatur und diverse
Veranstaltungen zum Inhalt haben ebenso wie Sport und die Erhaltung und Pflege der Natur.
Die Projektträger sind in erster Linie regionale Vereine und Verbände, auch Städte oder Ge-
meinden sind vertreten. Der Umsetzungsstand liegt bei rd. 24 %. Der überwiegende Anteil der
116 bisher erfassten Projekte ist kleiner als Euro 10.000,--.

Projektkosten gesamt in Euro Anteil der Kleinprojekte in %

20.000 und darüber 21,5

10.000 bis unter 20.000 25,0

1.000 bis unter 10.000 48,3

unter 1.000 5,7

Quantifizierung der Ziele in Priorität I

M I.1

Ziel war es 10 Netzwerke mit jeweils mindestens 3 daran beteiligten Partnern/Knoten zu unter-
stützen. Bisher wurden 7 Netzwerkprojekte genehmigt. Weiters sollten bei 6 Euregios eine fi-
nanzielle Beteiligung erfolgen, dieses Ziel ist erfüllt.

M I.2

In der Programmplanungsperiode sollten mindestens 20 raumrelevante Studien oder Projekte
durchgeführt werden, der aktuelle geförderte Stand beträgt 17. Bei den Projekten, die natürliche
Ressourcen und den Umweltzustand in Hinblick auf die Gesamtregion schützen oder verbes-
sern sollen, ist die Vorgabe von 8 mit bereits 17 genehmigten Projekten deutlich überschritten.

M I.3

Für den gesamten Grenzraum sollen zumindest drei dezentrale Dispositionsfonds eingerichtet
werden. Dieses Ziel wurde erreicht.



39

PRIORITÄT II

Priorität II: Wirtschaftliche Kooperationen

Finanzielle Ausstattung

44.309.704 Euro

46,9 %

Ziel Strategien Maßnahmen

(Weiter)Entwicklung und Bün-
delung des vorhandenen öko-
nomischen Potenzials

Erhöhung der Standortattrakti-
vität

Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Betriebe

Abbau gesetzlicher Hemmnisse
beiderseits der Grenze

Förderung der betrieblichen Koope-
rationen und Entwicklung von Clu-
stern

Bereitstellung von wirtschaftsnaher
Infrastruktur

Heranführung der Betriebe an Tech-
nologie und Stärkung der Innovati-
onsfähigkeit

Beitrag zur Harmonisierung der ge-
setzlichen Rahmenbedingungen

Entwicklung grenznaher Wirtschaft-
standorte und betriebliche Koopera-
tion, insbesondere KMU

Tourismus- und Freizeitwirtschaft mit
den Schwerpunkten Gesundheit,
Kultur und Natur

Grenzüberschreitende Land- und
Forstwirtschaft

Innerhalb der Priorität II (Wirtschaftliche Kooperationen) dominieren jene Tourismusprojekte
(rd. 53 %), die den Aufbau von touristischer Infrastruktur bzw. Marketingmaßnahmen zum Ziel
haben. Sie reichen von der Errichtung von Rad- bzw. Reitwegen, über Beschilderungen, Sanie-
rungen, Erstellung von Werbematerial bis hin zu konkreten gemeinsamen Marketingaktivitäten.
Auf die „Entwicklung grenznaher Wirtschaftsstandorte“ entfallen 36% des bisher genehmigten
Projektvolumens. Darunter fallen Projekte wie die Unterstützung von Impulszentren, Aufbau von
IT- bzw. anderen Branchennetzwerken, Standortentwickungsmaßnahmen, der Aufbau von
Beraternetzwerken usw. Die bisher genehmigten Projekte innerhalb der Maßnahme II.3
„Grenzüberschreitende Landwirtschaft“ sind schwerpunktmäßig auf den Landschaftserhalt so-
wie die Stärkung und den Erhalt der Landwirtschaft ausgerichtet. Die Projekte reichen von Pro-
fessionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit im ökologischen Landbau, Errichtung eines Walder-
lebniszentrums bis hin zu Projekten, die den Erhalt und die Wiederherstellung der Kulturland-
schaft zum Ziel haben.

Insgesamt weist die Priorität im Vergleich zu den anderen Prioritäten mit über 70 % einen über-
durchschnittlich hohen Ausschöpfungsstand auf.

Die Priorität II hat im weitesten Sinn die Entwicklung grenzüberschreitender Wirtschaftsstruktu-
ren zum Inhalt. Grundsätzlich entsprechen die durchgeführten/geförderten Projekte den formu-
lierten Zielen und unterstützen auch die strategische Ausrichtung.

Das eindeutig größte Einzelprojekt die Dreiländermesse Passau mit einem Projektvolumen von
über 6 Mio. Euro prägt die Projektlandschaft dieser Priorität. In der Messe Passau wird eine
Plattform gesehen, die sowohl die Präsentation der regionalen betrieblichen Potenziale ermög-
licht als auch für einen grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch zwischen KMUs förderlich
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ist. Die Erfahrungen aus INTERREG IIA haben gezeigt, dass der Aufbau grenzüberschreitender
Zusammenarbeit zwischen KMUs in dieser Region nicht nur von ganz besonderem Interesse
ist, sondern sich auch als besonders schwierig herausstellt, da kleine und mittelständische
Unternehmen in großer Konkurrenz zueinander stehen.

Quantifizierung der Ziele der Priorität II

M II.1

Folgende quantitativen Ziele wurden für die Maßnahme II.1 formuliert:

− an mindestens 50% der Projekte sollen KMUs beteiligt sein, was bisher auf 100 % der Pro-
jekte zutrifft

− mindestens 10 Projekte sollen der Integration von Märkten /und oder der Produktion dienen,
auch dieses Ziel wurde bereits erreicht

− mindestens 10 Projekte bewirken Wissens– und/oder Technologietransfer, dies wird derzeit
bei 8 von 11 Projekten umgesetzt

M II.2

Ziel war es, im Laufe der Programmperiode mindestens 12 tourismusrelevante Projekte umzu-
setzen. Dieses Ziel konnte mit dzt. 51 Projekten deutlich überschritten werden.

M II.3

Mindestens 5 Projekte, die eine Integration der Landwirtschaft fördern, waren als Ziel formuliert.
Bisher wurden 11 Projekte genehmigt, wobei bei einer sehr engen Auslegung 4 Projekte ein-
deutig diesem Ziel zugeschrieben werden können, bei den anderen liegt der Schwerpunkt auf
der Erhaltung der Landschaft.
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PRIORITÄT III

Priorität III: Humanressourcen: Qualifikation, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Soziales

Finanzielle Ausstattung

7.300.972 EURO

7,7 %

Ziel Strategien Maßnahmen

Vorbereitung der Arbeitskräfte
auf die Anforderungen der re-
gionalen Wirtschaft und der
technologischen Entwicklung
und Weiterentwicklung eines
integrierten grenzüberschreiten-
den Arbeitsmarktes

Intensivierung des Informations-
flusses hinsichtlich grenzüber-
schreitender Erwerbsmöglich-
keiten sowie Aus- und Weiterbil-
dungsangebote

Intensivierung der Kooperati-
onsbeziehungen von Qualifizie-
rungs-, Bildungs- und For-
schungseinrichtungen sowie
Institutionen der Arbeitsmarktpo-
litik

Verbesserter Zugang der Bevöl-
kerung zum grenzübergreifen-
den Angebot im Gesundheits-
und Sozialwesen

Ausweitung von Qualifizierungs-
angeboten

Abstimmung bzw. Anpassung der
Bildungs- und Qualifizierungssy-
steme

Aufbau von Kooperationsstrukturen
im Bereich Qualifizierungs- und Bil-
dungseinrichtungen, der Forschung
sowie der arbeitsmarktpolitischen
Institutionen

Bewusstseinsbildung für den Ar-
beitsmarkt im INTERREG-Raum

Synergiepotenziale bestehender
Einrichtungen im Gesundheits- und
Sozialwesen nutzen sowie ergän-
zende und integrierte Angebote
entwickeln

Qualifizierung, Gesundheit und So-
ziales

Grenzüberschreitende Arbeits-
märkte: innovative Aktionen sowie
Entwicklung von Arbeitsmarktinfor-
mationssystemen

Auf die Priorität III entfallen lediglich 6,3 % des gesamten bisher vom Lenkungsausschuss
genehmigten Projektvolumens, 87 % davon auf Maßnahme III.1 Qualifizierung, Gesundheit,
Soziales, wobei zum Zeitpunkt der Auswertung des Monitorings erst ein Projekt genehmigt war.
Dieses Projekt hat die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Wirtschaft (KMUs) zum Inhalt.

Soweit derzeit unter Priorität III mit Schwerpunktausrichtung Förderung und Entwicklung der
regionalen Humanressourcen Projekte vorhanden sind, entsprechen diese ebenfalls den formu-
lierten Zielen und unterstützen im Wesentlichen auch die strategische Ausrichtung.

Bei der Programmierung wurde bei der Ausrichtung der Priorität "Humanressourcen: Qualifika-
tion, Arbeitsmarkt, Soziales" speziell auf die grenzüberschreitende, integrative Wirkung der
Maßnahmen abgezielt. Damit könnten – wenn entsprechende Projekte initiiert bzw. umgesetzt
werden – aus Sicht des Evaluatorenteams nicht nur die Maßnahmen unter Priorität II unterstützt
werden, es wird damit auch eine eindeutige Abgrenzung bzw. eine sinnvolle Ergänzung zu den
(soweit überschneidend) Ziel-2 Programmen bzw. den ESF-Maßnahmen vorgenommen.
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Quantifizierung der Ziele der Priorität III

M III.1

Geplant war mindestens 10 Projekte, die eine Kooperation in den Bereichen Bildung, Gesund-
heit und Soziales zu induzieren. Bisher wurden 7 Projekte eingereicht.

M III.2

Mindestens 5 Projekte, die die Integration der Arbeitsmärkte unterstützen, sollten umgesetzt
werden. Zum Zeitpunkt der Auswertung war lediglich 1 Projekt vom Lenkungsausschuss ge-
nehmigt, Förderzusage lag allerdings noch keine vor.
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PRIORITÄT IV

Priorität IV: Grenzüberschreitende Infrastruktur

Finanzielle Ausstattung

14.301.478 EURO

15,2 %

Ziel Strategien Maßnahmen

Verbesserter Zugang zum öf-
fentlichen Personennahverkehr
und Verbesserung des Ange-
botes

Verbesserung der grenzüber-
schreitenden verkehrlichen,
technischen, informations- und
kommunikationstechnologischen
Infrastruktur

Verbesserung der Mobilitäts-
und Kommunikationsbedingun-
gen der Bevölkerung und der
Wirtschaft

Steigerung der Lebensqualität
durch Reduzierung umweltschä-
digender Einflüsse

Verbesserte Anbindung der periphe-
ren Regionen an die Zentralräume,
auch an die Zentralräume des Nach-
barstaates sowie die TENs

Abstimmung und Erweiterung der
grenzüberschreitend relevanten
ÖPNV-Netze

Weiterentwicklung der Informations-
technologie-Infrastruktur

Verbesserung der grenzüberschrei-
tenden Ver- und Entsorgungsinfra-
struktur sowie Erarbeitung gemein-
samer Lösungsansätze für eine
gemeinsame Abwasser- und Abfall-
entsorgung unter Berücksichtigung
ökologischer Erfordernisse

Grenzüberschreitende Verkehrsor-
ganisation und Verkehrsinfrastruktur

Grenzüberschreitende Infrastruktur
in den Bereichen Telekommunika-
tion, Energie, Ver- und Entsorgung

Der Ausschöpfungsgrad der Priorität IV beträgt rd. 46 % der Gesamtkosten, wobei die Aus-
schöpfung zwischen den Maßnahmen sehr unterschiedlich ist und zwischen rd. 23 % (M IV.2)
und 64 % (M IV.1) liegt. Innerhalb dieser Priorität entfällt ein Großteil des bisher genehmigten
Projektvolumens auf ein Fernradwegprojekt.

Die Umsetzung der Projekte unter Priorität IV entspricht den Intentionen der Programmierung.
Auffällig ist nur die bisher stärkere Konzentration in der Maßnahme IV.1.

Quantifizierung der Ziele

M IV.1

Als Zielvorgabe für diese Maßnahme wurden mehr als 2 Projekte, die eine infrastruktu-
relle/organisatorische Verbesserung des Verkehrs bewirken sollten, formuliert. Das gesteckte
Ziel wird hier mit derzeit 10 Projekten deutlich überschritten.

M IV.2

Im Gegensatz zur Maßnahme IV.1 bleiben die Ergebnisse innerhalb dieser Maßnahme deutlich
hinter den Erwartungen zurück. Mindestens 5 Investitionsprojekte sollten umgesetzt werden,
derzeit ist es lediglich eines.
Weiters sollten mindestens 5 Projekte, die umweltfreundliche Technologien zur Anwendung
bringen, unterstützt werden, auch hier wurde bisher nur 1 Projekt eingereicht.
Von den vorgesehenen 2 Studien zur grenzüberschreitenden technischen Infrastruktur wird
derzeit eine durchgeführt.
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PRIORITÄT V

Priorität V: Technische Hilfe

Finanzielle Ausstattung

4.462.992 EURO

4,5 %

Ziel Strategien Maßnahmen

die erfolgreiche Vorbereitung,
Umsetzung und Nachbereitung
des INTERREG IIIA-Program-
ms.

die effiziente technische Pro-
grammabwicklung

die Koordination der grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit auf
Programmebene

der Erfahrungsaustausch

Aktivitäten im Zusammenhang mit
der Vorbereitung, Auswahl, Beurtei-
lung und Begleitung der Intervention
und der Projekte;

Aktivitäten für Sitzungen der Begleit-
ausschüsse und Lenkungsaus-
schüsse im Zusammenhang mit der
Durchführung der Intervention;

Prüfungen und Vor-Ort-Kontrollen
der Operationen.

Errichtung und Betrieb eines EDV-

unterstützten Monitorings für die

Verwaltung, Begleitung und Bewer-

tung des Programms;

Erstellung von Studien (z.B. zur

Zwischenevaluierung);

Informations- und Publizitätstätigkeit
gemäß Art. 46 der VO (EG) Nr.
1260/1999.

Verwaltungs-, Durchführungs-, Be-
gleit- und Kontrolltätigkeiten (gemäß
Regel 11, Abs. 2)

Sonstige Aktivitäten im Rahmen der
Technischen Hilfe (gemäß Regel 11,
Abs. 3)

4,5 % des gesamten Programmbudgets wurden für die Technische Hilfe vorgesehen. Zum Zeit-
punkt der Auswertung sind im Monitoring in dieser Priorität als Projekt lediglich die Finanzierung
des Gemeinsamen Technischen Sekretariats und die damit verbundenen Aufgaben im Status 4
erfasst. Die vollständige Erfassung erfolgt im vierten Quartal 2003. Die bisher durchgeführten
Maßnahmen zur Informationsverbreitung und Öffentlichkeitsarbeit, Qualifizierung usw. wurden
über diesen Budgetposten finanziert. Im Status 3 (Genehmigung Lenkungsausschuss) befinden
sich bspw. Projekte wie Aktivitäten für Ausschusssitzungen von BA und LA, Kosten für
Schulungen der Verwaltungsbehörden, Monitoring, Technische Geräte und Personal und die
Zwischenevaluierung.
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6.5 Umsetzungsstand des Programms – Zusammenfassung

Die folgenden Tabellen geben den Umsetzungsstand des Programmes in Hinblick auf Pro-
grammausschöpfung, Abrechnungen sowie Auszahlung wider, der sich auf die Monitoringdaten
vom 27. Juli 2003 bezieht. Alle bis zu diesem Zeitpunkt eingegebenen Informationen wurden für
die Auswertung herangezogen.

Tabelle 6

Umsetzungsstand – Ende Juli 2003

Gesamte Gen.
EFRE-kofi-
nanzierte

Projektkosten
1)

Abgerechnete
EFRE-kofinanzierte Projekt-

kosten
2)

Auszahlungen EFRE
In Hinblick auf N+2 Regel

3)

In % der bud-
getierten Ko-

sten

absolut In % der
budgetierten

Kosten

absolut In % der
budgetierten

Kosten

Priorität I 53,67 1.875.734,54 51,86 879.089,65 48,61

M I.1 39,94 871.476,52 59,63 427.061,72 58,44

M I.2 78,70 672.665,47 49,69 315.538,06 46,62

M I.3 36,44 331.592,55 41,36 136.489,87 34,05

Priorität II 72,66 3.587.479,87 54,16 1.734.259,19 52,36

M II.1 69,89 2.633.205,12 110,97 1.265.557,18 106,67

M II.2 76,04 851.514,17 24,22 417.321,72 23,74

M II.3 65,39 102.760,58 13,98 51.380,29 13,98

Priorität III 48,85 436.888,35 40,01 218.110,85 39,95

M III.1 58,92 436.888,35 55,21 218.110,85 55,13

M III.2 22,38 0,00 0,00 0,00 0,00

Priorität IV 46,30 1.162.814,60 54,4 548.854,07 51,35

M IV.1 64,31 1.156.450,52 95,6 546.627,91 90,37

M IV.2 22,81 6.364,08 0,69 2.226,16 0,48

Priorität V 18,26 53.333,15 7,99 26.666,57 7,99

M V.1 24,99 53.333,15 12,3 26.666,57 12,3

M V.2 5,76 0 0 0 0

Programm insg. 59,41 7.116.250,51 50,33 3.406.980,33 48,2

+7% Vorschuss 3.309.171,90

6.716.152,23

1) Im Umsetzungsstand enthalten sind alle Projekte ab Genehmigung Lenkungsausschuss (Status 3)
2) Einbezogen sind alle Projekte mit offizieller Fördergenehmigung (Status 4)
3) Plandaten bis inkl. 2001 – Auszahlung bis inkl. 2003 (gem. Buchungsdatum)
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Auf der Programmebene zeigt sich für diese erste Phase der Umsetzung ein sehr positiver,
dem im Programm festgelegten Plan entsprechender Umsetzungsstand. Mit Ende Juli liegen
die genehmigten EFRE-kofinanzierten Projektkosten bei rd. 60 % der budgetierten Kosten. Der
Auszahlungsstand entspricht nach Anrechung des 7%igen Vorschusses ebenso den Erforder-
nissen der N+2-Regel. Es ist absehbar, dass zum Zeitpunkt der Vorlage des Berichtes beim
Begleitausschuss weitere beträchtliche Auszahlungen getätigt werden können.

Die Auswertung der Monitoringdaten ergibt ein ausgewogenes Bild des Umsetzungsstandes auf
der Gesamtprogrammebene. Allerdings werden bei detaillierter Betrachtung der einzelnen
Maßnahmen bzw. nach Regionen deutliche Unterschiede bei der Ausschöpfung sichtbar. Über-
ausschöpfung bestimmter Maßnahmen stehen Unterausschöpfungen gegenüber. Der Aus-
schöpfungsstand liegt zwischen 18,3 % (Technische Hilfe) sowie rd. 73 % (Wirtschaftliche Ko-
operation). Auf bayerischer Seite sind zwei Maßnahmen bereits zu über 100 % ausgeschöpft
(Entwicklung von Wirtschaftsstandorten, Qualifizierung, Gesundheit, Soziales), auf österreichi-
scher Seite liegt eine Maßnahme nahe bei 100 % (Tourismus).

Tabelle 7

Umsetzungsstand nach Staaten – Ende Juli 2003

FINANZPLAN-DATEN
Anteil an den Gesamtkosten in %

UMSETZUNGSSTAND*
Anteil der genehmigten EFRE-kofinanzierten

Projektkosten an den geplanten EFRE-
kofinanzierten Gesamtkosten in %

AT Bayern/DE Gesamt AT Bayern/DE Gesamt
Priorität I 24,5 26,5 25,6 42,6 61,6 53,7

M I.1 50,0 33,5 40,4 37,8 42,2 39,9
M I.2 36,6 38,0 37,4 49,0 99,3 78,7
M I.3 13,4 28,5 22,2 43,2 34,2 36,4
Priorität II 44,3 49,0 47,0 67,7 76,2 72,7

M II.1 44,1 30,0 35,8 37,2 103,7 69,9
M II.2 50,9 54,6 53,1 93,5 64,6 76,0
M II.3 5,0 15,4 11,1 73,6 63,5 65,4
Priorität III 14,4 2,6 7,7 34,6 110,0 48,9

M III.1 71,9 75,0 72,5 42,9 124,9 58,9
M III.2 28,1 25,0 27,5 13,5 65,2 22,38
Priorität IV 12,3 17,4 15,2 79,6 28,1 46,3

M IV.1 68,6 50,0 56,6 79,6 52,9 64,3
M IV.2 31,4 50,0 43,4 79,5 3,3 22,8
Priorität V 4,5 4,5 4,5 19,2 17,4 18,3

M V.1 60,7 65,0 63,1 24,9 - 24,9
M V.2 39,3 35,0 36,9 5,8 - 5,8
Gesamtkosten 100,0 100,0 100,0 56,8 61,4 59,4

*Status von Genehmigung LA bis offizielle Fördergenehmigungen



47

Bereits im Jahr 2002 wurden vom Begleitausschuss zwei Umschichtungen innerhalb der Prio-
rität II bzw. Priorität III beschlossen. Allerdings ist die Finanztabelle noch nicht entsprechend
angepasst worden. Diese Umschichtungen wurden von bayerischer Seite vorgeschlagen. Dabei
wurde zum einen von Maßnahme II.2. zu Maßnahme II.1 umgeschichtet und zum anderen von
Maßnahme III.2 auf Maßnahme III.1. Veränderte ökonomische Rahmenbedingungen sowie die
spezifische Bedeutung eines Projektes waren die Gründe dafür.

Weitere Umschichtungen und Anpassungen erscheinen derzeit aus Sicht des Evaluationsteams
notwendig. Als Grund für dieses Umschichtungserfordernis kann im Wesentlichen die unter-
schiedliche und/oder nicht der realen Nachfrage entsprechenden Budgetierung (Finanzplan)
angesehen werden.

Gegenüber den Budgetplänen ist es in einigen Bereichen zu einer doch deutlichen Verände-
rung der Nachfrage von Seiten der Projektträger gekommen. Verschlechterung der gesamt-
europäischen und nationalen Wirtschaftslage, neue Schwerpunktsetzungen im Rahmen der
nationalen bzw. regionalen Politiken, budgetäre Restriktionen, Umstrukturierungen und/oder
Personalwechsel, neue Fragestellungen, Veränderungen in der Regierung usw. waren in den
meisten Fällen dafür ausschlaggebend.

Aus Sicht des Evaluatorenteams sollte bei der Umschichtung besonders darauf Bedacht ge-
nommen werden, sicherzustellen, dass nicht nur die strategische Ausrichtung des Programms,
sondern auch die Umsetzung von Spiegelprojekten und qualitativ guten Projekten in allen Maß-
nahmen in der zweiten Phase der Programmplanungsperiode aufrecht bleibt.

Auf Basis der vorliegenden Daten und Informationen über die derzeitige und zukünftige Nach-
fragelandschaft in den Regionen erscheint eine Umschichtung in folgende Richtung zielführend:

a) Innerhalb der Priorität I wird die Maßnahme I.2 (Nachhaltige Regionalentwicklung, Um-
welt- und Naturschutz) deutlich stärker angesprochen, als ursprünglich geplant. Eine
Umschichtung des zur Verfügung stehenden Budgets wäre auch im Sinne einer Förde-
rung von Projekten, die einer nachhaltigen Regionalentwicklung förderlich sind, zu be-
grüßen.

b) Die Priorität II – Wirtschaftliche Kooperationen – stellt die zentrale Priorität des Pro-
grammes dar, was sich auch in der Intensität der Umsetzung niederschlägt. Um diese
Dynamik des Aufbaus von grenzüberschreitenden Strukturen und Aktivitäten im Bereich
der KMUs und des Tourismus weiter zu unterstützten und damit zur Stabilisierung und
Stärkung der ökonomischen Basis der Region beizutragen, wird auch hier eine in-
nerregionale Umschichtung in Richtung der Entwicklung von grenznahen Wirtschafts-
standorten sowie KMU-Kooperationen (M II.1) und im Tourismus (MII.2) vorgeschlagen.

c) Die Priorität III erschien vor allem von bayerischer Seite deutlich unterdotiert, dement-
sprechend zeichnet sich hier gegenüber der Planung eine grundlegende Neuorientie-
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rung ab, was möglicherweise auch mit den sich verschlechternden Arbeitsmarktbedin-
gungen in der Region einhergeht. Um hier auch im Rahmen des INTERRG Programms
unterstützend wirken zu können, erschiene eine Umschichtung der Mittel in Hinblick auf
die Verbesserung der grenzüberschreitenden Arbeitsmarktbeziehungen, der Qualifika-
tion sowie des Sozialbereiches notwendig.

d) Obwohl die Priorität IV im Gesamtprogrammzusammenhang schon sehr vorsichtig bud-
getiert war, erscheint die Notwendigkeit gemeinsamer Projektvorhaben im Infrastruktur-
bereich doch relativ klein und sehr punktuell zu sein. Dies kann als Indikator für einen
hohen (auch infrastrukturellen) Entwicklungsstand der Region und die relativ gute
grenzüberschreitende Erschließung gewertet werden. Eine deutliche Reduktion der
geplanten Projektkosten wäre hier anzuraten.

Bis Ende Juli 2003 wurden Auszahlungen von rd. 48 % der genehmigten budgetierten Kosten
getätigt. Die Auszahlungsaktivitäten setzten erst im Jahr 2003 verstärkt ein, was neben dem
verspäteten Umsetzungsstart noch mehrere andere Gründe hat, wie etwa den Aufbau des Mo-
nitorings, später Eingang des EFRE-Vorschusses, sowie lange Perioden zwischen Projekt-
genehmigung und Ausstellung von Förderverträgen bzw. Zuwendungsbescheiden durch die
Förderstellen in Bayern.

6.6 Wirkungsanalyse

Die Aufgabe der Wirkungsanalyse besteht darin, die zu erwartenden Auswirkungen der Um-
setzung der festgeschriebenen Prioritäten und Maßnahmen sowie deren spezifische Ziele in
Bezug auf die Ausgangssituation im Untersuchungsgebiet zu beurteilen.

Die „Messung“ der erwarteten Auswirkungen setzt voraus, dass die Ziele operational formuliert
und möglichst quantifiziert sind. Die Erfahrungen speziell im Zusammenhang mit den allgemei-
nen Zielsetzungen von INTERREG Programmen zeigen, dass die Quantifizierung von Zielen
hier schwieriger ist als in anderen Strukturfondsprogrammen und zwar aus folgenden Gründen:

 Bestimmte Ziele und Aktionen der INTERREG-Programme sind immateriell;

 Zahlreiche Auswirkungen der INTERREG-Programme haben vorläufigen Charakter und
zeigen sich erst mittel- bis langfristig, z.B. Wirkungen von Kooperationsnetzwerken;

 Die Auswirkungen von INTERREG-Programmen lassen sich nur schwer von äußeren
Einflüssen unterscheiden, z.B. Einflüsse anderer Strukturfondsprogramme, Einflüsse
von Maßnahmen anderer Politikbereiche; (Arbeitsmarktpolitik, Umwelt- und Natur-
schutzpolitik, regionale Standortpolitik usw.)

 Wegen der Vielfalt der INTERREG-Maßnahmen und Projekte ist es schwierig, die Er-
gebnisse anhand einiger weniger quantitativer Indikatoren zusammenzufassen.



49

Vor diesem Hintergrund wurde ein Indikatorenset entwickelt, das zwei Dimensionen umfasst:

1. Die Qualität der grenzüberschreitenden Kooperation bei der Projektentwicklung und -
umsetzung

2. Die erwarteten Auswirkungen auf die grenzübergreifende Regionalentwicklung

Die folgende Wirkungsanalyse basiert auf der Auswertung der Projekte entlang dieser beiden
im Programm beschriebenen Dimensionen.

A) Einschätzung des Programms hinsichtlich Qualität der grenzüberschreitenden

Kooperation bei der Projektentwicklung und -umsetzung

Entsprechend den Vorgaben im Programmplanungsdokument wird die Qualität der grenzüber-
greifenden Zusammenarbeit anhand verschiedener Phasen der Projektentwicklung und
-umsetzung erfasst:

Tabelle 8

Grenzüberschreitende Kooperation

Schritte (Phasen) der Projekt-
entwicklung u. -umsetzung

Grenzüber-
greifende

Zusammen-
arbeit

Kriterien der grenzübergreifenden
Qualität der Projektentwicklung u.
-umsetzung

a) Planung Ja/Nein Gemeinsamer Planungsprozess
b) Organisation/Management Ja/Nein Mittel- bis langfristige Vereinbarungen

oder Verträge, Einbindung oder Beteili-
gung der grenzübergreifenden Organi-
sationen (z.B. Euregios)

c) Finanzierung/Förderung Ja/Nein Koordinierte Zeitpläne und Schritte in
den Finanzplänen

d) Implementierung/Investition Ja/Nein Koordinierte Zeitpläne und/oder Stand-
orte

e) Betrieb/Umsetzung Ja/Nein Laufend Abstimmungs- und Anpas-
sungsvorgänge

Die Auswertung der Monitoringdaten hinsichtlich dieser Kriterien ergibt folgendes Bild:

Alle bisher genehmigten Projekte weisen eine gemeinsame Planung auf, 97 % der Projekte
können eine gemeinsame Organisation bzw. ein gemeinsames Management nachweisen; 55%
der Projekte sind gemeinsam finanziert bzw. gefördert, bei 84 % der Projekte ist eine gemein-
same Implementierung/Investition und bei 77% der Projekten ist eine gemeinsame Umsetzung
bzw. ein gemeinsamer Betrieb vorgesehen.

Grenzüberschreitende Regionalentwicklung und Intensivierung wirtschaftlicher Kooperation sind
die wichtigsten Ziele dieses Programms und werden in den Prioritäten I und II sehr gut abge-
deckt. Da sich in diesen Prioritäten auch die meisten Projekte befinden – insgesamt 88 % – ist
dies als positive Basis zu sehen.
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B) Einschätzung des Programms hinsichtlich erwarteter Auswirkungen auf die

grenzübergreifende Regionalentwicklung

Um die Wirkungen der Projekte auf grenzübergreifende Regionalentwicklung abschätzen zu
können, wurden 48 Wirkungsindikatoren festgelegt, die den einzelnen Prioritäten und Maßnah-
men zugeordnet wurden.

Die Auswertung des Monitorings ergibt für die Wirkungsindikatoren folgendes Bild:

Vom überwiegenden Teil der Projekte kann erwartet werden, dass diese zum Aufbau, zur Wei-
terentwicklung bzw. zur Festigung von grenzüberschreitenden Kommunikations- bzw. Koopera-
tionsstrukturen beitragen. Da in der Maßnahme III.2 (Grenzüberschreitende Arbeitsmärkte..)
zum Zeitpunkt der Auswertung noch kein Projekt genehmigt war, können hier auch noch keine
Wirkungen erwartet werden. Aus Sicht des Evaluationsteams erschiene es daher dringend not-
wendig vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung eines funktionierenden grenzüberschreiten-
den Arbeitsmarktes, in diese Richtung verstärkt Projekte zu entwickeln.

Tabelle 9

Wirkungsindikatoren

Prioritäten und Maßnahmen Nr. Wirkungsindikatoren Anzahl der
Projektan-

träge
(Status 4)

P I Grenzüberschrei-
tende Regional-
entwicklung,
Netzwerke

1 Vernetzung privater und/oder öffentlicher Dienste
und Dienstleistungen

32

2 Organisatorische Vernetzung, Aufbau thematischer
und/oder administrativer Kooperationsnetzwerke

32

3 Aufbau oder Festigung von Strukturen für regelmäßi-
gen, wechselseitigen Informationsaustausch/ für
Projektzusammenarbeit

33

M1 Förderung regionale
grenzüberschreitender
Entwicklungsorganisa-
tionen und Netzwerke

4 Nutzung von Synergieeffekten 27
5 Beitrag zu einer integrativen Raum- und Regionalent-

wicklung
10

6 Beitrag zur Verbesserung des Umweltzustandes 6
7 Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung gemein-

samer Standards
3

8 Beitrag zu einem koordinierten Umweltmanagement
und Umweltmonitoring

8

9 Beitrag zum Schutz und Integration von Naturgütern,
geschützten und schutzwürdigen Naturräumen sowie
ökologisch wertvollen Zonen

11

M2 Nachhaltige Regiona-
lentwicklung u.
-planung, Umwelt-
schutz und Naturschutz

10 Koordiniertes Management von Natur- und National-
parks

1
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Tabelle 9

Wirkungsindikatoren

Prioritäten und Maßnahmen Nr. Wirkungsindikatoren Anzahl der
Projektan-

träge
(Status 4)

11 Kontaktherstellung zur Verbreiterung einer nach-
haltigen Kooperationsbasis

16

12 Aufgreifen neuer Themen und Ideen sowie neuer
Formen der Zusammenarbeit

16

13 Vorstufe für den Aufbau von dauerhaften Koope-
rationsstrukturen

14

M3 Dispositionsfonds
(Fonds für Kleinpro-
jekte)

14 Beseitigung mentaler Barrieren 16

P II Wirtschaftliche
Kooperation

15 Aufbau von unternehmensorientierter Infrastruktur
mit grenzüberschreitendem Charakter und
Aufgabenspektrum

8

16 Aufbau/Intensivierung von betrieblichen und
überbetrieblichen Kooperationen, verstärkte
Partnersuche zum Aufbau grenzüberschreitender
betrieblicher Kooperationen

10

17 Know-how und Technologietransfer, Vernetzung und
Kooperation von und mit Wissenschaft, F&E-
Einrichtungen, Consulting

8

18 Erleichterung/Verbesserung des Zugangs zu neuen
Technologien sowie Information

5

19 Markterweiterung/ integrierte Angebotsentwicklung/
gemeinsame Außenpräsenz/ integrierte Vermarktung

9

M1 Entwicklung grenz-
naher Wirtschafts-
standorte und
betriebliche Koope-
ration insb. KMU

20 Integrierter Aufbau von Liefer- und Leistungs-
beziehungen

3

21 Markterweiterung/ integrierte Angebotsentwicklung 5
22 integrierter Aufbau von Liefer- und Leistungs-

beziehungen
40

23 Gemeinsame Außenpräsenz/ integrierte Ver-
marktung

42

24 Know-how-Transfer, Technologietransfer, Consulting 9
25 Aufbau/Intensivierung von betrieblichen und

überbetrieblichen Kooperationen
27

M2 Tourismus und Freizeit-
wirtschaft mit dem
Schwerpunkt Gesund-
heit, Kultur und Natur

26 verbesserte Ausstattung mit und gemeinsame
Nutzung von touristischer Infrastruktur

35

27 Markterweiterung/ integrierte Angebotsentwicklung 4

28 Aufbau/Intensivierung von betrieblichen und
überbetrieblichen Kooperationen

6

29 Gemeinsame Außenpräsenz/ integrierte Ver-
marktung

6

M3 Grenzüberschreitende
Land- und Forst-
wirtschaft

30 Beitrag zur Stabilisierung des ökonomischen oder
ökologischen Gleichgewichtes im ländlichen Raum

9
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Tabelle 9

Wirkungsindikatoren

Prioritäten und Maßnahmen Nr. Wirkungsindikatoren Anzahl der
Projektan-

träge
(Status 4)

P III Humanressourcen:
Qualifikation,
Arbeitsmarkt,
Gesundheit und
Soziales

31 (Auf- und Ausbau) Beitrag zur gemeinsamen Nut-
zung/Betrieb von Infrastruktur (Bildung, Qualifi-
zierung, Wissenschaft und Forschung)

 5

32 Kontinuierliche Zusammenarbeit und Informa-
tionsaustausch von Institutionen

5

33 Beitrag zur Intensivierung von räumlicher und
sozialer Integration im Bildungs- und Qualifizie-
rungsbereich

7

M1 Qualifizierung,
Gesundheit und
Soziales

34 Beitrag zur regionalen Integration des Angebotes im
Bereich Bildung, Gesundheit und Soziales

4

35 Beitrag zur Beseitigung und/oder Abbau von
organisatorischen und rechtlichen Barrieren, Abbau
von Informationsmängeln

0

36 Aufbau und Intensivierung der Zusammenarbeit der
Arbeitsmarktinstitutionen und Sozialpartner

0

37 Beitrag zur Entwicklung von Instrumentarien
grenzüberschreitender Arbeitsmarktpolitik/-ent-
wicklung und –beobachtung

0

M2 Grenzüberschreitende
Arbeitsmärkte:
innovative Aktionen
sowie Entwicklung von
Arbeitsmarktin-
formationssystemen

38 Entwicklung neuer Arbeitsmöglichkeiten durch den
Aufbau regionaler Kernkompetenzen

0

P IV
Grenzüberschreiten

de Infrastruktur
39 Abgestimmte/ integrierte Nutzung von Verkehrs-

infrastruktur und –mitteln
6

40 Verbesserung der grenzüberschreitenden Ver-
kehrsinfrastruktur

9

41 (Vorbereitung der) Anbindung an internationale Ver-
kehrswege

4

M1 Grenzüberschreitende
Verkehrsorganisation
und Ver-
kehrsinfrastruktur

42 Erarbeitung und/oder Umsetzung von grenzüber-
schreitenden Logistikkonzepten für Personen- und
Warenverkehr

0

M2 Grenzüberschreitende
Infrastruktur in den
Bereichen
Telekommunikation,
Energie, Ver- und
Entsorgung

43 Beitrag zur verbesserten Ausstattung mit und
integrierte Nutzung von Informations- und Kom-
munikationsinfrastruktur

1

44 Beitrag zur Entwicklung und Umsetzung gemein-
samer (Umwelt-)Standards

2

45 Nutzung erneuerbarer Energieressourcen 0
46 Anwendung neuer Technologien 1
47 Beitrag zur Verbesserung des Umweltzustandes 0
48 verbesserte Ausstattung mit und (gemeinsame)

Nutzung von Umweltinfrastruktur und Umwelt-
technologien

2
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Dieses speziell für das INTERREG Programm entwickelte zweidimensionale Wirkungsindikato-
renset lässt keine quantitativen Aussagen über die Wirkungen des Programmes zu. Aber es
ermöglicht aus Sicht des Evaluatorenteams eine Orientierung hinsichtlich der Wirkungen, was
die Intention des INTERREG-Programmes betrifft: Stabilisierung, Initierung und Entwicklung
von grenzüberschreitenden Strukturen und (gemeinsamer Umsetzung grenzüberschreitender
Aktivitäten

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Bewertung der genehmigten Projekte nach
den Wirkungsindikatoren.

Tabelle 10

Projektbewertung

A: Höherer Standard B: Minimalstandard

A1* A2* B1 B2

Priorität I: Grenzüberschreitende Regionalentwicklung,
Netzwerke

59 4 3 0

M I.1: Förderung regionaler grenzüberschreitender Entwick-
lungsorganisationen und Netzwerke

33 0 0 0

M I.2 Nachhaltige Regionalentwicklung und –planung, Umwelt
und Naturschutz

10 4 3 0

M I.3:Dispositionsfonds (Fonds für Kleinprojekte) 16 0 0 0

Priorität II: Wirtschaftliche Kooperationen 65 5 3 0

M II.1:Entwicklung grenznaher Wirtschaftstandorte und be-
triebliche Kooperation, insbesondere KMU

11 0 0 0

M II.2:Tourismus- und Freizeitwirtschaft mit den Schwerpunk-
ten Gesundheit, Kultur und Natur

46 2 3 0

M II.3: Grenzüberschreitende Land- und Forstwirtschaft 8 3 0 0

Priorität III: Humanressourcen: Qualifikation, Arbeits-
markt, Gesundheit und Soziales

7 0 0 0

M III.1:Qualifizierung, Gesundheit und Soziales 7 0 0 0

M III.2: Grenzüberschreitende Arbeitsmärkte: innovative Aktio-
nen sowie Entwicklung von Arbeitsmarktinformationssystemen

0 0 0 0

Priorität IV: Grenzüberschreitende Infrastruktur 8 3 0 1

M IV.1: Grenzüberschreitende Verkehrsorganisation und Ver-
kehrsinfrastruktur

6 3 0 1

M IV.2: Grenzüberschreitende Infrastruktur in den Bereichen
Telekommunikation, Energie, Ver- und Entsorgung

2 0 0 0

Priorität V: Technische Hilfe 1 0 0 0

M V.1.Verwaltungs-, Durchführungs- Begleit- und Kontrolltätig-
keit

1 0 0 0

M V.2. Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Technischen Hilfe 0 0 0 0

Gesamtes Programm 140 12 6 1

*1 steht für: mehr als 1 Wirkungsindikator erfüllt, 2 steht für: ein Wirkungsindikator erfüllt
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A1 bezeichnet besonders geeignete Projekte, A2 und B1 sind Zwischenränge, während B2-
Projekte nur die Mindestanforderungen erfüllen. Projekte, die keiner der 4 Kategorien entspre-
chen, können im Rahmen dieses Programms nicht gefördert werden.

C) Auswertung der Projektanträge nach Interventionscodes

Die folgende Tabelle zeigt die Auswertung der vorliegenden Projektanträge nach Interventions-
codes. Der überwiegende Teil der finanziellen Mittel entfällt auf die Interventionscodes Touris-
mus (171, 172, 173) sowie auf die Interventionscodes KMU (1641, 1642, 1643)

Tabelle 11

Interventionscodes

Code Anzahl der
Projekte

(Status 4)

genehmigte Pro-
jektfinanzierungen
öffentl. Mittel ge-

samt

Maßnahme

21 Arbeitsmarktpolitische Maßnahme 1 178.772,40 M III.1

22 Soziale Integration 4 886.029,00 M III.1, M III.2

113 Landwirtschaftliche Berufsbildung 1 100.000,00 M II.3

163 KMU – Unternehmensberatung (Information, Un-
ternehmensplanung, Beratungsdienste, Marketing,
Management, Design, Internationalisierung,
Export, Umweltmanagement, Technologieerwerb)

4 1.372.878,00 M II.1

167 KMU – Berufliche Bildung (UN-bezogene Wei-
terbildungs-/Schulungsmaßnahmen; keine Schu-
lungen, die an Einzelpersonen gerichtet

1 480.000,00 M II.1

171 TOURISMUS – Materielle Investitionen (einzel-
betriebliche und finanzielle Investitionsprojekte in
den Bereichen Beherbergung, Verpflegung, Rei-
sebüros, Informationszentren, Sport- und Freizeit-
anlagen, Kultureinrichtungen, MB-Strecken, Reit-
und Wanderwege, Radwege)

12 3.315.895,02 M II.2

172 TOURISMUS – Immaterielle Investitionen – ein-
zelbetriebliche Softmaßnahmen (Planung und
Organisation eines touristischen Angebotes, tou-
rismusrelevante Aktivitäten in den Bereichen
Sport, Kultur und Freizeit)

15 6.260.674,59 M II.2

173 TOURISMUS – Gemeinsame Dienste für Unter-
nehmen im Bereich Tourismus- und Freizeitwirt-
schaft – überbetriebliche Softmaßnahmen (z.B.
Werbekampagnen, Vernetzung, Konferenzen,
Messen, tourismusrelevante kulturelle Aktivitäten)

22 4.452.894,51 M II.2

181 FTE/INNOVATION – Forschungsprojekte, durch-
geführt an Hochschulen und in Forschungsinsti-
tuten

5 1.153.821,00 M I.1, M III. 2
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Tabelle 11 (Fortsetzung)

Interventionscodes

Code Anzahl
der Pro-

jekte
Status 4

genehmigte Pro-
jektfinanzierungen
öffentl. Mittel ge-

samt

Maßnahme

183 FTE / INNOVATION – Gemeinsame FTE-/Innovations-
Infrastrukturen für Unternehmen (insbes. Forschungs-
zentren, Technologietransfereinrichtungen, Vernet-
zungsprojekte, Softmaßnahmen im Bereich überbe-
triebl. Know-how-Transfer

1 405.477,00 M III.2

312 Grenzüberschreitende Verkehrsorganisation und Ver-
kehrsinfrastruktur

10 3.614.862,29 M IV.1

322 IT-INFRASTRUKTUR – Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (einschließlich Sicherheit und
Risikoverhütung)

1 153.800,00  M IV.2

323 IT-INFRASTRUKTUR – Dienste und Anwendungen für
den Bürger (Gesundheit, Verwaltung, Bildung etc.)

1 44.400,00 M III.1

344 UMWELTINFRASTRUKTUR – Trinkwasser (Samm-
lung, Speicherung, Behandlung und Verteilung)

1 1.109.000,00 M IV.2

353 RAUMPLANUNG/SANIERUNG – Schutz, Verbesse-
rung und Wiederherrichtung der natürlichen Lebens-
räume

6 3.479.200,00 M I.2

411 TECHNISCHE HILFE – Planung, Umsetzung, Follow-
up

1 600.000,00 P V

1306 Erneuerung und Entwicklung von Dörfern und länd-
lichen Gebieten sowie Erhalt des ländlichen Kulturgutes

1 22.565,00 M II.2

1307 Diversifizierung landwirtschaftlicher und agrarähnlicher
Tätigkeiten zur Erweiterung des Tätigkeitsbereichs oder
zur Schaffung zusätzlichen Einkommens

1 74.000,00 M II.3

1310 Förderung des ländlichen Fremdenverkehrs (alle Pro-
jekte, die den bäuerlichen Tourismus betreffen)

7 1.849.640,00 M II.2, M II.3

1312 Schutz der Umwelt im Zusammenhang mit der Erhal-
tung von Land, Forst und Landschaft sowie Verbesse-
rung des Tierschutzes

7 1.941.778,06 M I.2, M II.3

1641 KMU – Gemeinsame Dienste für Unternehmen – mate-
rielle Investitionen inkl. der dazugehörigen Studien
(Gründerzentren, Unternehmensparks, Messeinrichtun-
gen)

5 7.272.869,50 M II.1

1642 KMU – Gemeinsame Dienste für Unternehmen – Soft-
maßnahmen (Standortkonzepte, wirtschaftsorientierte
kleinregionale Entwicklungskonzepte und regionale
Entwicklungsstudien, Aktivierung, d. UN Potentials, UN-
Kooperationen, UN-Netzwerke, e-commerce, sonstige
Softmaßnahmen

4 234.044,79 M I.1, MI.2

1643 KMU – Gemeinsame Dienste für Unternehmen – Soft-
maßnahmen (Regionalmanagement, Euregios, regio-
nal- bzw. raumrelevante Entwicklungskonzepte und
Entwicklungsstudien, Nicht-UN-Netzwerke; Merkmal:
Nicht UN-bezogen, nicht wirtschaftsorientiert

32 3.567.811,07 M I.1, M I.2

1644 KMU – Kleinprojekte, people to people-Aktionen, Pilot-
projekte, Fonds für Kleinprojekte

16 1.476.733,04 M I.3

159 44.047.145,27
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D) Einschätzung der Wirkungen des Programmes hinsichtlich Gender Mainstrea-

ming

Bei der Projektprüfung kommen auch Fragen zum Gender Mainstreaming zur Anwendung. Drei
Kategorien sind vorgesehen: neutral bezüglich Chancengleichheit, auf Chancengleichheit aus-
gerichtet, konkrete Chancengleichheitsprojekte.

Der Großteil der Projekte wird als chancengleichheitsneutral eingestuft, ein Viertel der Projekte
wird als auf „Chancengleichheit ausgerichtet“, 9 von 159 Projekten als eindeutige Chancen-
gleichheitsprojekte. Was konkrete Inhalte und Zielgruppen betrifft, so kann aufgrund des groben
Überblicks davon ausgegangen werden, dass bestehende gesellschaftliche Verhältnisse in
Bezug auf Zugang zu Bildung, Arbeit, Einkommen, Kultur prolongiert, wenn nicht sogar zemen-
tiert werden.

Die Auswertung der Projekte (Status 4) nach den Kriterien Chancengleichheit ergibt auf der
Prioritäten- und Maßnahmenebene folgendes Bild:

Tabelle 12

Chancengleichheit

neutral bezüg-
lich Chancen-

gleichheit

Chancen-
gleichheit

ausgerichtet

Chancen-
gleichheit-
projekte

Priorität I: Grenzüberschreitende Regionalent-
wicklung, Netzwerke

38 28 0

M I.1: Förderung regionaler grenzüberschreitender
Entwicklungsorganisationen und Netzwerke

6 27 0

M I.2 Nachhaltige Regionalentwicklung und
-planung, Umwelt und Naturschutz

17 0 0

M I.3:Dispositionsfonds (Fonds für Kleinprojekte) 15 1 0

Priorität II: Wirtschaftliche Kooperationen 54 11 8

M II.1:Entwicklung grenznaher Wirtschaftstandorte
und betriebliche Kooperation, insbesondere KMU

7 3 1

M II.2:Tourismus- und Freizeitwirtschaft mit den
Schwerpunkten Gesundheit, Kultur und Natur

40 6 5

M II.3: Grenzüberschreitende Land- und Forstwirt-
schaft

7 2 2

Priorität III: Humanressourcen: Qualifikation,
Arbeitsmarkt, Gesundheit und Soziales

4 2 1

M III.1:Qualifizierung, Gesundheit und Soziales 4 2 1

M III.2: Grenzüberschreitende Arbeitsmärkte: inno-
vative Aktionen sowie Entwicklung von Arbeitsmark-
tinformationssystemen

0 0 0
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Tabelle 12 (Fortsetzung)

Chancengleichheit

neutral bezüg-
lich Chancen-

gleichheit

Chancen-
gleichheit

ausgerichtet

Chancen-
gleichheit-
projekte

Priorität IV: Grenzüberschreitende Infrastruktur 12 0 0

M IV.1: Grenzüberschreitende Verkehrsorganisation
und Verkehrsinfrastruktur

10 0 0

M IV.2: Grenzüberschreitende Infrastruktur in den
Bereichen Telekommunikation, Energie, Ver- und
Entsorgung

2 0 0

Priorität V: Technische Hilfe 1 0 0

M V.1.Verwaltungs-, Durchführungs- Begleit- und
Kontrolltätigkeit

1 0 0

M V.2. Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Techni-
schen Hilfe

0 0 0

Gesamtes Programm 109 41 9

Eine Überprüfung der Projekte nach den Kriterien des Leitfadens zum Gender Mainstreaming
kommt zu folgendem zusammenfassenden Ergebnis.

AntragstellerInnen– Projekte mit Status offizielle Fördergenehmigung

Antragsteller/in Anteile in %

Männlich Weiblich

Priorität I 88 12

Priorität II 72 18

Priorität III 100 0

Priorität IV 100  0

In allen Prioritäten dominieren eindeutig männliche Antragsteller. Eine Auswertung inwieweit
Frauen in den Projekten involviert sind, ist leider nicht möglich.

Zur Unterstützung der Bewusstseinsarbeit sowie als Hilfestellung für AntragstellerInnen bei der
Umsetzung von Gender Mainstreaming wurde in Zusammenarbeit mit dem Büro für Frauen-
fragen und Gleichbehandlung des Landes Salzburg ein Folder „Wie ‚gender’ ich Projekte?“ pub-
liziert.
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E) Einschätzung der Wirkungen des Programms hinsichtlich Umweltkriterien

Ähnlich wie bei Gender Mainstreaming werden auch im Bezug auf Umweltwirkungen drei Krite-
rien bei der Projektprüfung herangezogen: Umweltneutral, umweltfreundlich und hauptsächlich
umweltorientiert.

Die Auswertung des Monitorings (Projekte mit Status 4) hinsichtlich Umweltwirkungen hat fol-
gendes Ergebnis gebracht:

Der Großteil der Projekte wird als umweltneutral eingestuft.

 80 % der touristischen Projekte sind umweltneutral, das sind z.B.: Marketinganalysen,
Erstellung von Rad- bzw. Reitwegenetze, Kulturführer Museumserrichtungen und ande-
ren Kulturveranstaltungen und haben daher keinen direkten Einfluss auf das Umweltge-
schehen. Die wenigen Projekte die umweltorientiert sind, beschäftigen sich mit sanftem
Tourismus wie zum Beispiel Urlaub am Bauernhof.

 Im Bereich Verkehr wäre allerdings zu hinterfragen, ob der Bau einer Brücke oder einer
Umfahrung keinen unmittelbaren Einfluss auf die Umwelt hat und damit nicht als um-
weltneutral eingestuft werden kann.

 Als umweltfreundlich (11 %) oder auch umweltorientiert (9%) werden jene Projekte ein-
gestuft, die der Erhaltung und Förderung der Natur- und Kulturlandschaft und der Erhal-
tung von Buckelwiesen, Almen oder Aulandschaften dienen.

 Die Flussregulierung der Salzach wird als umweltfreundlich angesehen, dagegen wird
der Hochwasserschutz, wie der in Pertisau als umweltneutral gesehen.

Die letztgenannten Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Einschätzung der Auswirkungen
auf die Umwelt gesehen werden kann. Derzeit erfolgt die Einschätzung der Umweltwirkungen
lediglich aus Sicht der ProjektantragstellerInnen, um eine objektive Prüfung hinsichtlich Um-
weltwirkungen zu erreichen, wird zu überlegen sein, diese Einschätzung unabhängig von den
ProjektantragstellerInnen durchzuführen (z.B. Umweltbehörden, Umweltbeauftragte/r usw.) Zu
dem findet eine Prüfung durch den Umweltbeauftragten im Lenkungsausschuss statt.
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Tabelle 13

Umwelt

Umwelt-
neutral

Umwelt-
freundlich

hpts. umwelt-
orientiert

PI: Grenzüberschreitende Regionalentwicklung,
Netzwerke

52 7 7

M I.1: Förderung regionaler grenzüberschreitender
Entwicklungsorganisationen und Netzwerke

28 5 0

M I.2 Nachhaltige Regionalentwicklung und –planung,
Umwelt und Naturschutz

8 2 7

M I.3:Dispositionsfonds (Fonds für Kleinprojekte) 16 0 0

Priorität II: Wirtschaftliche Kooperationen 57 9 7

M II.1:Entwicklung grenznaher Wirtschaftsstandorte und
betriebliche Kooperation, insbesondere KMU

10 0 1

M II.2:Tourismus- und Freizeitwirtschaft mit den
Schwerpunkten Gesundheit, Kultur und Natur

43 6 2

M II.3: Grenzüberschreitende Land- und Forstwirtschaft 4 3 4

Priorität III
Humanressourcen: Qualifikation, Arbeitsmarkt,
Gesundheit und Soziales

6 1 0

M III.1:Qualifizierung, Gesundheit und Soziales 6 1 0

M III.2: Grenzüberschreitende Arbeitsmärkte: innovative
Aktionen sowie Entwicklung von Arbeitsmarktinforma-
tionssystemen

0 0 0

Priorität IV Grenzüberschreitende Infrastruktur 11 1 0

M IV.1: Grenzüberschreitende Verkehrsorganisation
und Verkehrsinfrastruktur

10 0 0

M IV.2: Grenzüberschreitende Infrastruktur in den Be-
reichen Telekommunikation, Energie, Ver- und Entsor-
gung

1 1 0

P 5 Technische Hilfe 1 0 0

M V.1.Verwaltungs-, Durchführungs- Begleit- und Kon-
trolltätigkeit

1 0 0

M V.2. Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Techni-
schen Hilfe

0 0 0

Gesamtes Programm 127 18 14
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6.7 Projekte – Fallbeispiele

Insgesamt wurden bis Ende Juli 2003 219 Projektanträge eingereicht. Auf die Priorität I entfal-
len 38 %, auf Priorität II entfallen 46 %, 8 % auf Priorität III und auf Priorität IV 5 %, der Rest auf
Priorität V. 73 % davon haben den offiziellen Förderstatus 4 erreicht. Mehr als 45 % der
Projekte sind als Spiegelprojekte eingestuft.

Die vorgesehene Projekteinreichungsstruktur hat u.a. zur Folge, dass einerseits ein relativ in-
tensiver Informationsaustausch zwischen Projektträger und Förderstelle stattfindet und ande-
rerseits Projekte schon im Vorfeld bei der Förderstelle einer umfassenden Prüfung unterzogen
werden. Der Anteil der vom Lenkungsausschuss nicht genehmigten Projekte ist unbedeutend.
Allerdings werden immer wieder eingereichte Projekte zurückgestellt. Gründe dafür sind in den
überwiegenden Fällen noch offene inhaltliche bzw. organisatorische Fragen oder fehlende
grenzüberschreitende Information.

Im Rahmen der vorliegenden Halbzeitevaluierung wurden in Abstimmung mit der die Evaluie-
rung begleitenden vom Lenkungsausschuss eingesetzten Steuerungsgruppe zwei Projekte
genauer analysiert. Die Auswahl der Projekte erfolgte in Hinblick auf ihre Komplexität was die
Projektentwicklung, die Projektorganisation als auch die Projektumsetzung betrifft.

Als Grundlage für diese Analyse wurden die Projektanträge herangezogen, Gespräche mit den
jeweiligen Projektträgern geführt sowie die vorhandenen der Öffentlichkeit zugänglichen Doku-
mente verarbeitet.

Ziel der Analyse war es, die Einhaltung der Rahmenbedingungen (Programmumfeld), unter
denen das Projekt entwickelt, umgesetzt und finanziert wird, zu prüfen. Aus den Erfahrungen
und der Sicht der Projektträger sollten Rückschlüsse möglich werden,

 inwieweit das INTERREG Programm in seiner Zielsetzung und Ausrichtung den spezifi-
schen Zielsetzungen von grenzüberschreitender Zusammenarbeit gerecht wird bzw. un-
terstützend wirken kann und

 inwieweit die bestehenden administrativen und organisatorischen Rahmenbedingungen
für die Entwicklung bzw. Umsetzung von grenzüberschreitenden Projekten adäquat sind
bzw. wo und wie sie behindernd wirken.
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Projekt 1
Business Intelligence für die Grenzregionen

Das Projekt Business Intelligence ist ein "IT" Projekt der Städte Kufstein, Rosenheim und Salz-
burg gemeinsam mit anderen regionalen Partnern aus Bayern, Salzburg und Tirol. Ziel ist es,
den gemeinsamen Standort als IT-Wirtschafts- und Betriebsstandortraum zu stärken und zu
profilieren. Erreicht werden soll dies durch die Förderung der vorhandenen regionalwirtschaft-
lichen Potentiale und durch die Bündelung der regionalen Stärken.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

 Grenzüberschreitende Vernetzung

 Innovations- und Technologieberatungsnetzwerk sowie

 Bildung und Qualifizierung

Das Projekt ist hervorgegangen aus 4 einzelnen Projektideen und wurde unter intensiver Koor-
dination der EuRegio Salzburg-Berchtesgadener Land-Traunstein zu einem gemeinsamen
Projekt entwickelt und eingereicht. Damit konnte schon bei der Projektentwicklung eine Bün-
delung bestehender, ähnlich gelagerter Initiativen erreicht werden und unter Einbeziehung aller
Projektpartner eine Plattform geschaffen werden, die es ermöglicht, die vorhandenen Synergien
besser zu nutzen.

Zwei Anträge wurden eingereicht: auf bayerischer Seite ist die Stadt Rosenheim Projektträger,
auf österreichischer Seite die StandortAgentur Salzburg GmbH. Weitere österreichische Partner
sind IMT – Institut für Management und Technologie GmbH (Kufstein), CATT – Central Austrian
Technology Transfer und Training (Salzburg), auf bayerischer Seite sind es die Landkreise
Berchtesgadener Land, Traunstein und Rosenheim.
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Projekt 2
„Gemeinsam stärker werden“ – Unternehmens-Fitness-Programm Niederbayern-
Oberösterreich

Das trilaterale Projekt „Gemeinsam stärker werden“ ist ein Kooperationsprojekt der österreichi-
schen Regionen Mühl- und Innviertel sowie der Region Niederbayern in Deutschland und Süd-
böhmen in Tschechien. Das Projekt ist als trilaterales Projekt angelegt und wird in zwei Pro-
grammen finanziert: im INTERREG IIIA Programm Österreich-Deutschland/Bayern einerseits,
sowie im österreichisch-tschechischen INTERREG IIIA/PHARE CBC Programm Österreich-
Tschechien auf der anderen Seite.

Projektträger ist das Wirtschaftsförderungsinstitut Oberösterreich. Projektpartner sind die In-
dustrie- und Handelkammer Passau, das EUREGIO Regionalmanagement Mühlviertel sowie
auf tschechischer Seite die Wirtschaftskammer Südböhmen in Budweis.

Projektziel ist die Weiterentwicklung und Qualifizierung der Bevölkerung und der Betriebe im
Grenzraum zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes und der Beschäftigung. Es handelt sich
um ein umfassendes Ausbildungsprogramm, das die Steigerung der Motivation, der Marktim-
pulse, der Innovation und der Exporte zum Ziel hat. Das Projekt soll aber auch zur Gründung
neuer Betriebe anregen und Grundlagenwissen dafür grenzüberschreitende Kooperation
schaffen. Zielgruppe sind vor allem regionale UnternehmerInnen und deren MitarbeiterInnen.

Insgesamt sollten 9 Ausbildungsmodule angeboten werden:

 Grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen gestalten

 Zukunftskonferenzen

 Prozessmanager „Veränderungen gestalten und begleiten“

 Der neue Innovationsmanager

 Unternehmermanagement 2010

 Gastronomiemanagement 2010

 Neue Entlohnungsmodelle

 Zukunftsmarkt 50+

 Weiterführende grenzüberschreitende Kooperationsgruppen

Aufgrund des verspäteten Beginns des Programmes sowie der Verzögerung bei der Förder-
zusage musste bereits eine Anpassung bzw. Reduzierung der ursprünglich geplanten Module
vorgenommen werden.
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Bei beiden Projekten handelt es sich um sehr komplexe Projekte. Im Folgenden soll weder auf
die konkrete inhaltliche Ausrichtung eingegangen werden, noch auf die speziellen Anforderun-
gen und Probleme der einzelnen Projekte. Es werden hier vielmehr die Erfahrungen der Pro-
jektträger zusammengefasst und die wichtigsten Punkte diskutiert.

Projektentwicklung

Komplexe grenzüberschreitende Projekte haben aufgrund des hohen Kommunikations- und
Abstimmungsaufwandes in den meisten Fällen eine sehr lange und langwierige Entwicklungs-
phase. Daraus ergibt sich das große Problem der (Vor)Finanzierung.

Beide Projekte wurden schon im Vorfeld der Programmgenehmigung initiiert und mit der Pro-
jektentwicklung begonnen. Da in den seltensten Fällen auch die Projektentwicklung finanziert
wird, bedeutet dies neben der umfangreichen organisatorischen Aufgabe auch eine enorme
finanzielle Belastung für die jeweiligen Trägerorganisationen.

Insbesondere im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit muss diesem Aspekt in
Zukunft größere Bedeutung beigemessen werden. Aus Sicht des Evaluatorenteams erscheinen
eine stärkere Berücksichtigung und die Möglichkeit der Finanzierung von Entwicklungskosten in
der zukünftigen Programmplanung bzw. bei der Entwicklung neuer Projekte notwendig.

Obwohl an der deutsch-österreichischen Grenze eine lange Tradition der Zusammenarbeit be-
steht, wird immer wieder auf die institutionellen bzw. Mentalitäts-Unterschiede und die damit
verbundenen Probleme verwiesen. Diese Probleme beeinflussen – trotz gemeinsamer Sprache
und langjähriger Erfahrung – die Kooperation und Kommunikation.

Es bestehen

 Unterschiede in den politischen Strategien und Rechtssystemen sowie den politisch
determinierten Vorgaben

 Unterschiede in der Institutionenlandschaft und Einbettung der zuständigen Förderstel-
len in den jeweiligen Verwaltungsstrukturen

 Unterschiede aufgrund der Stellung bzw. Kompetenz der VertreterInnen der jeweiligen
Grenzregion

 Unterschiede in der finanziellen Prioritätensetzungen und im Zugang zu Förderinstru-
menten und -mittel

Den Euregios wird von Seiten der Projektträger in diesem Zusammenhang eine wichtige inte-
grative Rolle beigemessen und diese auch durchgängig sehr geschätzt. Die Euregios werden
als die kompetentesten Partner vor Ort angesehen, die mit hoher regionaler Kompetenz und
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Wissen ausgestattet sind und auch von allen regionalen AkteurInnen akzeptiert werden (Rolle
als Mediatoren)

Das INTERREG IIIA-Programm wird durchgängig als wichtiger Rahmen und Impuls für die Ent-
wicklung von Projektideen und –umsetzung gesehen. Es herrscht die Meinung vor, dass ohne
die zur Verfügung stehenden Mittel grenzüberschreitende Projekte von hoher Komplexität (spe-
ziell im Wirtschaftsbereich) nicht zustande kommen würden. Das "Leadpartner"prinzip wird von
Seiten der Projektträger unterstützt, weil davon erwartet wird, dass es zur Verwaltungsvereinfa-
chung beiträgt und den Gedanken der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit unterstützt.

Projekteinreichung und –abwicklung

Grundsätzlich werden die Verwaltungsstrukturen des Programms als übersichtlich und klar ein-
geschätzt. Als Hauptproblem bei der Projekteinreichung und Abwicklung aus der Sicht von
Projektträger wird derzeit der – in manchen Fällen – lange Zeitraum zwischen Genehmigung im
Lenkungsausschuss und Fördervereinbarung gesehen. Probleme treten aber auch – vielfach
aufgrund wenig Erfahrung – im Gestalten von Kooperationsverträgen zwischen den PartnerIn-
nen auf. Hilfestellungen werden hier gewünscht.

Hinweise zur Verwaltungsvereinfachung beziehen sich in den meisten Fällen auf die Abrech-
nungsmodalitäten der Projekte (z.B. Anerkennung von Duplikaten, Möglichkeit von e-banking,
usw.) Im Bereich der Dispofonds bspw. wird die Frage aufgeworfen, inwieweit eine Vereinfa-
chung bei gering dotierten Projekten möglich erscheint. Oftmals verursacht der administrative
Aufwand höhere Kosten als das vorgesehene Projektbudget.

Inhaltliche Ausrichtung der Projekte

Nicht nur die Größe der Projekte variiert von Priorität zu Priorität, auch die strategische Bedeu-
tung der einzelnen Projekte ist sehr unterschiedlich. Wenngleich diese Vielfalt als eine Stärke
des Programmes angesehen werden kann, so erscheint es sinnvoll, verstärkt über „Strategi-
sche Projekte“ oder „Projektcluster“ nachzudenken. Dies würde bedeuten, über die Bündelung
von Einzelprojekten bzw. die Entwicklung von Projektlinien die Synergien besser nutzen zu
können und nachhaltige Kooperations- und Kommunikationsstrukturen zu sichern.
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7. UMSETZUNGSSTRUKTUREN

Der Erfolg eines Programmes ist in einem hohen Maße von der Qualität der Umsetzung abhän-
gig. Diese bestimmt sich

 zum einen aus den in Verwaltungsbehörde, Zahlstelle und Gemeinsamen Technischem
Sekretariat vorhandenen Ressourcen und deren effizientem Einsatz,

 zum zweiten aus den Verfahren und Instrumenten, welche der Stimulation und Auswahl
von Projekten zugrunde liegen und

 zum dritten aus dem Einsatz der Instrumente sowie der Umsetzung der Partnerschafts-
bestimmung

Die Reflexion und Beurteilung der bestehenden Strukturen und Mechanismen wird im Wesent-
lichen entlang des Feed-backs der an der Programmumsetzung beteiligten Gremien und regio-
nalen AkteurInnen sowie der Erfahrungen der Projektträger aufgebaut.

Insgesamt wird von allen beteiligten Akteuren (VB, RK, Projektträger) eine hohe Zufriedenheit
bzgl. der technischen Abwicklung des Programmes sowie der Managementstrukturen geäußert.

A) AkteurInnen

Das Gemeinsame Technische Sekretariat – für die administrative und fachliche Unterstüt-
zung bei der Durchführung des Programmes zuständig – wurde im April 2002 im Zuge einer
europaweiten Ausschreibung in einem zweistufigen Verhandlungsverfahren ausgewählt. Durch
den verspäteten Start kam es anfangs zu kleineren Unebenheiten bei der Abwicklung, was je-
doch sehr rasch bereinigt werden konnte. Um den Ablauf und die Kommunikation reibungslosen
zu gestalten, erscheint aus Sicht des Evaluationsteams die räumliche Nähe (Programmgebiet)
und eine entsprechende Kenntnis der Region sowie der administrativen und politischen Struktu-
ren innerhalb der Programmregion von großem Vorteil und daher wichtig zu sein.

Das GTS fungiert als gemeinsames Organ mit Sitz in Salzburg und hat folgende Aufgaben:

 Sekretariatsfunktion für den Begleit- und den Lenkungsausschuss einschließlich der
Erarbeitung der Geschäftsordnungsentwürfe für den Begleit- und den Lenkungsaus-
schuss

 Koordination der Termine, Führung einer Mitgliederevidenz und Vorbereitung und
Versendung der Sitzungsunterlagen sowie der Protokolle

 Einrichtung und laufende Wartung und Aktualisierung der gemeinsamen Projektdaten-
bank für das gesamte Programm
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 Herstellung der Berichte über die Programmdurchführung, Datenaufbereitung und Da-
ten-auswertung aus dem Monitoring

 Vorbereitung der Programmänderungen, Führung entsprechender Evidenzlisten (Pro-
grammänderungen, Förderrichtlinien, ...)

 Vorbereitung der Entscheidungen des Lenkungsausschusses im Zusammenwirken mit
den Regionalen Koordinierungsstellen

 Aufbereitung der Projektunterlagen

 Formelle Prüfung der von den Förderstellen zur Einbringung in den Lenkungsausschuss
übermittelten Projekte auf Vollständigkeit und Erfüllung der festgelegten Projektaus-
wahlkriterien

 Erarbeitung und Bereitstellung von einheitlichen Formularen für Projektanträge und für
die Projektbeurteilung in Abstimmung mit der VB und den Regionalen Koordinierungs-
stellen

 Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Erarbeitung, Wartung und laufende Aktualisie-
rung einer Homepage) in Abstimmung mit der VB und den RKs

 Administrative Abwicklung von externen Aufträgen, z.B. zur Durchführung der Halbzeit-
bewertung und der erforderlichen Publizitätsmaßnahmen (Beiträge zur landes- oder
bundesübergreifenden Öffentlichkeitsarbeit)

 Informationstransfer („INTERREG-Info-Point“) an potenzielle Projektträger sowie betei-
ligte administrative Verwaltungseinheiten, Projektberatung (Erstberatung im Sinne eines
zentralen First-Stop-Shops)

Die Funktion der gemeinsamen österreichisch-bayerischen Verwaltungsbehörde im
Sinne des Art. 9, lit. n und des Art. 34 der VO des Rates Nr. 1260/99 und damit die Gesamtver-
antwortung für das Programm wird vom Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Über-
örtliche Raumordnung, Koordinationsstelle für die EU-Regionalpolitik wahrgenommen. Diese
Stelle erfüllt ihre Aufgaben in enger Kooperation und laufendem Austausch mit dem Bayeri-
schen Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie und mit den
Regionalen Koordinierungsstellen.

Im Programm wurden folgende Aufgaben der VB festgelegt:

 Verantwortung für die Zahlstelle

 die Ausführung der EFRE-Zahlungen an die Endbegünstigten,

 die Beantragung der Erstattungen und

 die Verbuchung der Ein- und Ausgänge
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Die Zahlstelle ist das Land Oberösterreich. Als zahlungsdurchführende Stelle wurde der ERP-
Fonds in Wien beauftragt. Die zahlungsdurchführende Stelle hat im Auftrag der VB ein ge-
meinsames Konto eröffnet und als Folge der hohen Überweisungsgebühren ins Ausland ein
Subkonto in Bayern eingerichtet. Dieses Konto wird von der zahlungsdurchführenden Stelle von
Wien gesteuert. Mit diesem Schritt konnte eine deutliche Reduktion der Bankspesen erreicht
werden.

Die Arbeit in den Begleitausschüssen und Lenkungsausschüssen erfolgte gemäß den je-
weiligen Geschäftsordnungen. Sitzungen werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt und
finden jeweils an unterschiedlichen Orten in der Programmregion statt.

Die operative Abwicklung auf der Projektebene wird von den unterstützenden regionalen

Koordinationsstellen (RK) wahrgenommen. Dies sind:

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz

Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familien und Frauen

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten

Regierung von Niederbayern

Regierung von Oberbayern

Regierung von Schwaben

Land Oberösterreich, Koordinationsstelle für die EU-Regionalpolitik

Land Salzburg, Abt. Wirtschaft, Tourismus und Energie

Land Tirol, Abt. Raumordnung und Statistik

Den RKs obliegt:

 die regionale Öffentlichkeitsarbeit sowie die Beratung von Förderungsinteressenten
hinsichtlich der Ziele des Programms und der Voraussetzungen für die Gewährung von
INTERREG-Förderungen

 die Entgegennahme von Förderungsanträgen

 die Prüfung von Projektanträgen hinsichtlich der Erfüllung der organisatorischen, rechtli-
chen, fachlich-technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Förderungsvoraussetzun-
gen

 der Abschluss der Förderungsverträge bzw. der Erlass der Bewilligungsbescheide über
die EFRE-Mittel auf der Grundlage der Beschlüsse des LA
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 die Prüfung der von den Förderungsempfängern vorzulegenden Projektabrechnungen
und Berichte (im Hinblick auf die Erfüllung der im Förderungsvertrag festgelegten Vor-
aussetzungen sowie auf den belegsmäßigen Nachweis bzw. Verwendungsnachweis
der förderbaren Kosten und allfälliger dem Projekt zugeflossener sonstigen Finanzie-
rungen) sowie Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit der Abrech-
nungen

 die Veranlassung der Auszahlung von EFRE-Mitteln durch die zahlungsdurchführende
Stelle an den Förderungsempfänger sowie ggf. die Rückforderung von EFRE-Mitteln

 Meldungen an die Monitoringstelle / Projektdatenbank

Die Einreichung der Projekte, Prüfung bzw. die Abwicklung der Projekte erfolgt weitgehend über
die RKs gemeinsam mit den jeweils fachlich zuständigen Förderstellen bzw. das GTS.

Die RKs und damit die Zuständigkeit für das INTERREG-Programm ist in den Partnerregionen
sehr unterschiedlich in die Verwaltungsstrukturen eingebunden, daher kommt es fallweise auch
zu Verzögerungen in der Abwicklung, der Koordination bzw. der zeitlichen Abfolge (Beantra-
gung/Fördervertrag usw.). Diese Unterschiedlichkeit ergibt sich im Wesentlichen aus den jewei-
ligen nationalen und regionalen Kompetenzverteilungen innerhalb der Verwaltung aber auch
aus den national und regional unterschiedlich ausgestalteten Fördersystemen und
-instrumentarien. Eine intensivere Abstimmung der RKs, auch über die Grenze hinweg, ist
daher auch einzelprojektbezogen erforderlich.

Die Finanzsystemkontrolle wird von der EFRE-Kontrolle im österreichischen Bundeskanzler-
amt und der Finanzkontrolle im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und
Technologie in gegenseitiger Absprache durchgeführt. In Bayern haben alle beteiligten Res-
sorts eine eigene Finanzkontrolle, wobei die Finanzkontrolle im Bayerischen Staatsministerium
für Wirtschaft, Verkehr und Technologie die Koordination übernimmt. Die jeweiligen nationalen
Finanzkontrollstellen arbeiten im Sinne der zwischen der Europäischen Kommission und den
Mitgliedstaaten abgeschlossenen Verwaltungsabsprachen mit den Finanzkontrollbehörden der
Europäischen Kommission, mit dem Europäischen Rechnungshof und den nationalen Rech-
nungshöfen sowie mit den entsprechenden Kontrolleinrichtungen auf Ebene der österreichi-
schen Länder und bayerischen Regierungsbezirke zusammen.

Diese derzeit bestehende Doppelgleisigkeit im Bereich der Finanzsystemkontrolle wird insbe-
sondere bei Fragen einer zentralen Prüfung eines Projektes (z.B. Lead Partner Prinzip) immer
wieder als Problem angesprochen; hier sind Weiterentwicklungen notwendig.

Die Einführung des Lead-Partner-Prinzips ist als Endpunkt bzw. Zielpunkt des INTERREG-Ge-
dankens bzw. als Ergebnis dieser Gemeinschaftsinitiative prinzipiell vorstellbar, wenn gleichzei-
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tig die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Darüber besteht derzeit Eini-
gung bei den Partnern.

Das Evaluatorenteam schlägt vor, die Diskussion um die Errichtung einer einheitlichen Finanz-
kontrolle als wichtige Voraussetzung für die Umsetzung des Lead-Partner Prinzips weiterzufüh-
ren und bestehende Lösungsansätze wie bspw. die Regelung im INTERREG IIIA Programm
„Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein“ zwischen Deutschland und Österreich, hinsichtlich ihrer An-
wendbarkeit und Umsetzungbarkeit auf die spezifische Situation in der Grenzregion Österreich-
Bayern/Deutschland zu prüfen.

Die Euregios spielen bei der Programmumsetzung eine wichtige Rolle. Sie sind nicht nur Ver-
walter der Dispositionsfonds, ihre Aufgabe bzw. Funktion als Multiplikator, Koordinator und Me-
diator ist auch bei der Entwicklung von grenzüberschreitenden Projekten und dem Aufbau von
grenzüberschreitenden Strukturen enorm wichtig. Allerdings bestehen in der Bedeutung und
hinsichtlich der Einbindung in die regionalen Strukturen große Unterschiede innerhalb des
Programmplanungsgebietes, was sich im Aktivitätsspektrum der einzelnen Euregios wider-
spiegelt. Beispielhaft sei angeführt, dass nicht alle Euregios über ein gemeinsames Sekretariat
agieren, eine Euregio verwaltet keinen Dispositionsfonds, und auch die Einbindung in die Insti-
tutionenlandschaft der im Rahmen der Regionalentwicklung agierenden Institutionen wird in den
Partnerregionen sehr unterschiedlich gehandhabt.

B) Information und Öffentlichkeitsarbeit

Verstärkte Informationsdiffusion über das Programm nimmt bei allen AkteurInnen einen wichti-
gen Platz im Aufgabenspektrum ein. Schon während der Programmierungsphase wurden alle
wichtigen regionalen und nationalen Stellen einbezogen. Auch aus der Sicht der Projektträger
wird die aktive Informationspolitik der Programmverantwortlichen positiv hervorgehoben.

Zum Einsatz kamen bzw. kommen:

 Informationsfolder

 Webpage

 Pressegespräche und Presseaussendungen

 Informationsveranstaltungen

 Behördeninterne Informationsarbeit

Mögliche Verbesserungen in der Informationspolitik werden vor allem in der Verbesserung des
Zugangs zu Instrumenten zur Unterstützung grenzüberschreitender Zusammenarbeit / Ent-
wicklung / Umsetzung von Projekten (z.B. Rahmen für Kooperationsverträge, rechtliche Bestim-
mungen usw.) gesehen.
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C) Monitoring

Beim ERP-Fonds wird das gemeinsame Monitoringsystem betrieben. Es handelt sich dabei um
ein dezentral bedienbares, umfassendes System, das für die österreichischen Ziel-2 Pro-
gramme entwickelt und für INTERREG Programme angepasst wurde. Dieses Monitoring – es
besteht aus einem Eingabemodul sowie einem Auswertungsmodul – wird laufend nach einem
bestimmten zeitlichen Rahmen aktualisiert.

Während der Evaluierung hatte das Evaluatorenteam zu bestimmten Zeitpunkten Zugang zum
Datensatz und damit die Möglichkeit, spezifische Auswertungen durchzuführen. Das vorhan-
dene Monitoringsystem stellt aus unserer Sicht – im Vergleich zu anderen uns bekannten Sys-
temen – ein sehr umfassendes und leicht handhabbares Projektinformationssystem dar.

D) Allgemeine Bemerkungen zu den Umsetzungsstrukturen

Wie bereits eingangs erwähnt, ist insgesamt eine hohe Zufriedenheit mit den vorhandenen
Strukturen festzustellen. Vor allem aus der Sicht der Projektträger wird immer wieder auf die
gute Betreuung von Seiten der VB, der RKs bzw. der Euregios hingewiesen. Besonders ge-
schätzt wird die umfassende Informationspolitik sowohl in der Programmierungsphase als auch
in der Umsetzungsphase.

Der verspätete Start des Programms wird als ein wesentlicher Punkt für die diversen Anlaufpro-
bleme (Arbeitsbeginn GTS, Monitoring, Projektgenehmigungsverfahren usw.) gesehen. Grund-
sätzlich herrscht ein sehr gutes und konstruktives Kooperationsklima, das in erster Linie auf die
homogene und konstante Struktur der AkteurInnen zurückgeführt werden kann. In dem Zu-
sammenhang muss aber auch noch darauf hingewiesen werden, dass die erfolgreiche Umset-
zung des Programmes sehr stark vom Engagement einzelner Personen abhängig scheint.
Diese grundsätzlich sehr positive Tatsache, kann aber sehr rasch zur Schwäche werden, wenn
hier nicht gleichzeitig auch die notwendige Einbettung des INTERREG Programmes in eine
allgemeine strategische Ausrichtung der regionalen Entwicklung und damit verbunden auch
eine politische Rückendeckung vorhanden ist (z.B. Personal- und Budgetknappheit). Er-
wähnenswert erscheinen auch noch die Weiterbildungsaktivitäten. Es werden/wurden Schulun-
gen und Weiterbildungsworkshops bspw. im Bereich Monitoring, Förderabwicklung, usw. abge-
halten.

Die Umsetzungsstrukturen werden laufend beobachtet und auf ihre Effizienz überprüft und wa-
ren immer wieder auch Thema der Sitzungen des Begleitausschusses bzw. Lenkungsaus-
schusses. Soweit möglich wurden auch Anpassungen vorgenommen (z.B. Subkonto, Projekt-
einreichungsverfahren, Betreuung und Verbesserung Monitoring usw.). Aus Sicht des Evalua-
tionsteams scheint hier kein akuter Handlungsbedarf für grundlegende Veränderungen.
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Projekteinreichung

Die Projekteinreichung kann bei den „Unterstützenden regionalen Koordinierungsstellen“ des
jeweiligen Bundeslandes in Österreich bzw. bei der zuständigen Bezirksregierung in Bayern, bei
den Euregios oder beim GTS mittels einheitlichem Förderantrag erfolgen.

Die Förderstellen und RKs prüfen die Anträge auf Basis der nationalen Bestimmungen sowie
hinsichtlich der EU-Konformität entlang eines Projektprüfrasters, der bei der konstituierenden
Sitzung des Begleitausschusses beschlossen wurde.

Im ersten Lenkungsausschuss wurde von Seiten der EK zur Diskussion gestellt, eine zentrale
Einreichstelle vorzusehen. Aus Sicht des Evalutionsteams entspricht die gewählte dezentrale
Struktur der Einreichung (RKs, Euregios...) mit einer zentralen „Verwaltungseinheit“ (GTS) den
regionalen Erfordernissen. Eine zentralere Struktur würde unserer Ansicht nach – unter den
gegebenen föderalen Strukturen – sowohl für die Projektträger als auch für die zuständigen
Förderstellen zusätzlichen administrativen Aufwand und damit höhere Kosten bedeuten. Insbe-
sondere bei Programmen, die wie das INTERREG Programm einen sehr engen regionalen
Bezug haben, erscheint ein direkter Kontakt und laufender Austausch mit den entsprechenden
regionalen/nationalen Förderstellen bzw. RKs wichtig.

Während die Projekteinreichung reibungslos funktioniert, werden bei der Kontrolle während der
Projektdurchführung noch Mängel geortet. Verbessert werden könnten jedoch regelmäßige
Kontrollmechanismen auf der Programmebene, die es ermöglichen, den tatsächlichen Grad der
Zusammenarbeit bei genehmigten/laufenden Projekten zu beobachten.
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8. GEMEINSCHAFTLICHER MEHRWERT

Hauptanliegen der Strukturfonds ist es, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zwi-
schen und in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu fördern. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass speziell von den INTERREG-Programmen ein beträchtlicher Mehrwert für
die Gemeinschaft in der Europäischen Union zu erwarten ist.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland/Bayern und Österreich kann
nicht zuletzt aufgrund soziokultureller und ökonomische Gemeinsamkeiten auf eine lange
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zurückgreifen, die gemeinsame Sprache erleichtert eine
enge Zusammenarbeit der Regionen entlang der Grenze. Eine Vielfalt grenzüberschreitender
Netzwerke entwickelte sich seit den frühen 70er-Jahren. Die 1972 gegründete Arbeits-
gemeinschaft Alpenländer (ARGE ALP), die ebenfalls 1972 eingerichtete Internationale Boden-
seekonferenz und die 1973 ins Leben gerufene Österreichisch-Deutsche-Raumordnungskonfe-
renz (ÖDROK) sind die wesentlichen Vorläufer der organisierten Zusammenarbeit im bayerisch-
österreichischen Grenzraum. Nach dem EU-Beitritt Österreichs 1995 wurde die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit im österreichisch-bayerische Grenzraum insbesondere durch die
Gemeinschaftsinitiative INTERREG intensiviert. Vor diesem Hintergrund ist auch die Gründung
der an der bayerisch-österreichischen Grenze liegenden Euregios zu sehen.

Aufbauend auf diesen Strukturen, den gemeinsamen Erfahrungen und den bestehenden Ko-
operationsstrukturen der Programmperiode 1995-1999 wurde das Programm für die neue
Strukturfondsperiode erstellt. In den Diskussions- und Programmerstellungsprozess eingebun-
den waren die wichtigsten potenziellen nationalen und regionalen Förderstellen als auch die
regionalen Akteure (Regionalmanagements, Euregios). Das Programm wurde auf Basis der in
den Regionen vorhandenen Strategie- und Entwicklungskonzepte gemeinsam erstellt. Zur Er-
arbeitung des Programms wurde durch den Begleitausschuss zu INTERREG II A Österreich-
Deutschland/Bayern eine bilaterale Arbeitsgruppe eingesetzt, die von Herbst 1999 an in re-
gelmäßigen Abständen getagt hat.

Beginnend mit der gemeinsamen Programmplanung, der Schaffung von gemeinsamen Gre-
mien, wie Begleit- und Lenkungsausschuss und der permanenten Zusammenarbeit bei der
Begleitung des Programms wächst in entsprechendem Maße das Wissen und das Verständnis
für die Belange der jeweils anderen Seite und schafft demnach eine gute Grundlage für ge-
meinschaftlichen Mehrwert. Dies umso mehr, wenn die Akteure nicht zu häufig wechseln, und
somit den Gedanken weitertragen, intensivieren und effizienter gestalten können.

Das Erfordernis zur Kooperation bei der gemeinsamen Umsetzung der Ziele führt zu einer Aus-
einandersetzung mit den jeweiligen nationalen und regionalen Strukturen, der Lösung von
Problemen im Miteinander der nationalen und regionalen Verwaltungen und mittelfristig zu einer
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immer besseren Abstimmung der Verwaltungen und Strukturen diesseits und jenseits der Gren-
zen. Die gemeinsamen Erfahrungen und entstehenden Netzwerke wirken schließlich auch au-
ßerhalb von INTERREG IIIA und ermöglichen hier eine Fortführung der Zusammenarbeit auf
der vorhandenen Basis.

Mit dem INTERREG IIIA-Programm konnte die Zusammenarbeit sowohl auf der Projektumset-
zungsebene als auch auf der Programmsteuerungsebene weiter intensiviert und seitens der
Durchführung und Begleitung auf ein noch stärkeres Fundament gestellt werden.

Eine besondere Rolle kommt in den Grenzregionen der Arbeit der Euregios zu. Sie überneh-
men vielfach die Funktion als Multiplikatoren, Koordinatoren und Mediatoren in der Region und
verwalten auch den Dispositionsfonds, der in beträchtlichem Maße zur Bildung von grenzüber-
schreitenden Strukturen beiträgt. Durch die Vielzahl der Projekte auf der „people-to-people-
Ebene“ werden viele verschiedene Kontakte und Verständnis füreinander geschaffen, die häufig
über die gemeinsame Arbeit im geförderten Projekt hinausgehen, sich außerhalb von INTER-
REG IIIA fortsetzen und Bestand haben.

Nicht nur der Aufbau und die Weiterentwicklung gemeinsamer Verwaltungsstrukturen, auch die
Entwicklung und Durchführung von gemeinsamen grenzüberschreitenden Projekten, das ge-
genseitige Kennenlernen, die Entwicklung gemeinsamer Instrumente der Projektprüfung, des
Monitorings, gemeinsame Weiterbildungsmaßnahmen u.ä. ist für das Zusammenwachsen der
Regionen und damit der Europäischen Union als Ganzes von entscheidender Bedeutung.
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9. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die wichtigsten Ergebnisse der Prüfung – Zusammenfassung

Programmerstellung

 Bei der Programmerstellung waren alle wesentlichen AkteurInnen eingebunden. Der
Informationsfluss während der Erstellung wird insgesamt als positiv bewertet.

 Durch die späte Genehmigung des Programms haben sich Probleme in der Anlauf-
phase (z.B. verspäteter Start der Projekte, langer Vorlauf, Unsicherheiten, GTS, Monito-
ring usw.) und Verzögerungen bei der Projektgenehmigung und –umsetzung ergeben

Inhaltliche Ausrichtung

 Die Ziel- und Strategieformulierung auf der Programmebene sowie der Ebene der Prio-
ritäten und Maßnahmen ergibt ein konsistentes Bild, es wurden sowohl allgemeine als
auch regionsspezifische Besonderheiten berücksichtigt.

 Der Berücksichtigung horizontaler Ziele wurde weitestgehend entsprochen. Anzumer-
ken wäre allerdings, dass eine Nacharbeitung der Regionalanalyse in Hinblick auf Gen-
der Mainstreaming Kriterien durchgeführt werden musste. Soweit vorhanden, wurden in
der Aktualisierung der statistischen Auswertungen auch nach Männern und Frauen un-
terschieden.

 Bei der Verteilung der finanziellen Mittel wurde eine eindeutige strategische Ausrichtung
des Programms in Richtung wirtschaftliche Entwicklung festgelegt, was auch der Inten-
tion des Programms entspricht.

 Dem INTERREG-Programm wird grundsätzlich hohe Attraktivität attestiert (die meisten
Projekte wären ohne dieses Programm nicht zustande gekommen). Diese Attraktivität
beschränkt sich nicht allein auf den finanziellen Aspekt, sondern auch auf die damit ent-
standenen strukturellen Bedingungen und strategische Auseinandersetzung.

Programmumsetzung

Umsetzungsstrukturen

 Die technische Abwicklung des Programmes funktioniert aus Sicht aller Beteiligten –
nach anfänglichen Aufbauschwierigkeiten – sehr zufriedenstellend. Die bestehenden
Strukturen wurden entlang der jeweiligen förderalen Strukturen aufgebaut und spiegeln
die sehr unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen und Kompetenzverteilungen im Pro-
grammgebiet wider. Allerdings sind die mittlerweile aufgebauten Strukturen, gerade
auch durch entsprechende EU-Vorgaben und –Verordnungen bedingt, nun sehr kom-
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plex. Das INTERREG Programm ist aus Sicht der EvaluatorInnen ein Programm, bei
dem im Versuch und der Zielsetzung über politische und Verwaltungsgrenzen hinweg
Gemeinsames umzusetzen, die Unterschiede der verschiedenen Systeme sehr rasch
zum Vorschein treten lassen. Wir gehen davon aus, dass sich aus der konkreten Zu-
sammenarbeit auf der Ebene der Projekte nicht nur neue Fragestellungen, sondern
auch neue gemeinsame Lösungswege für grenzüberschreitenden Austausch und Ko-
operation entwickeln werden. Die zuständigen Verwaltungen haben demnach – unter
Berücksichtigung von Effizienz und Bürgernähe – laufend darauf zu achten, dafür ge-
meinsam die notwendigen und geeigneten Rahmenbedingungen zu entwickeln.

 Hohe Zufriedenheit (der Projektträger) mit der Transparenz der Information, der Betreu-
ung durch die Regionalen Förderstellen, sowie der Möglichkeit schon im Vorfeld mitzu-
wirken

 Den EUREGIOs wird eine starke Rolle als Multiplikatoren, Koordinatoren sowie Media-
toren zugeschrieben. Sie werden als wichtiges und notwendiges Sprachrohr in der bzw.
in die Region angesehen. Die Einbindung in die regionalen Strukturen ist innerhalb des
Programmgebietes sehr unterschiedlich, was sich auch auf das Aktivitätsspektrum der
einzelnen Euregios auswirkt. (Verwaltung Dispofonds, gemeinsame grenzüber-
schreitende Aktivitäten, Intensität der Projektbetreuung über den Dispofonds hinaus
usw.)

 Eine konstante und homogene Struktur der AkteurInnen in der Verwaltung wird als not-
wendig und positiv für die erfolgreiche Zusammenarbeit eingeschätzt.

 Die erfolgreiche Umsetzung des Programmes ist sehr stark vom Engagement einzelner
Personen (Verwaltung, Projektträger) abhängig. Diese sehr positive Tatsache kann
dann zur Schwäche werden, wenn hier nicht die notwendige Einbettung des INTER-
REG Programmes und seiner Strukturen in eine allgemeine strategische Ausrichtung
der regionalen Entwicklung und damit verbunden auch eine politische Rückendeckung
vorhanden ist. (z.B. Personal- und Budgetknappheit)

 Das INTERREG-Programm ist sehr unterschiedlich in die regionalen Verwaltungs- und
Budgetstrukturen eingebunden, was auch fallweise zu Verzögerungen in der Abwick-
lung/Koordination/zeitlichen Abfolge (Beantragung, Fördervertrag, Haushaltssperre
usw.) führt.

 Einreichung und Genehmigungsverfahren sind über das Monitoring gut dokumentiert,
eine Verbesserung der regelmäßigen Kontrollmechanismen, was den Grad der Zu-
sammenarbeit bei genehmigten/laufenden Projekten und diesbezügliche Projektbe-
obachtungsstrukturen auf der Programmebene betrifft, wird angeregt.
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Empfehlungen

 Die erwähnten möglichen Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen bei den Förderver-
trägen bzw. Zuwendungsbescheiden resultieren nicht zuletzt aus der unterschiedlichen
Einbindung des INTERREG Programms in die regionalen bzw. nationalen Verwaltungs-
systeme. In der Mehrzahl der Fälle liegt die Verantwortung für die nationalen Budgets
für INTERREG Projekte in den diversen regionalen und nationalen Fachabteilungen.
Aus Sicht des Evalutorenteams bedarf es hier weiterer Überlegungen und Anpassun-
gen auf nationaler und regionaler Ebene, um der Zielsetzung der gemeinsamen Pro-
grammumsetzung noch einen Schritt näher zu kommen.

 Überlegungen hinsichtlich Möglichkeiten der Stabilisierung und Sicherstellung der im
Aufbau befindlichen Kommunikationsstrukturen und Netzwerke über das Programm

 Entwicklung regelmäßiger Kontrollmechanismen für genehmigte/laufende Projekte und
Errichtung von Projektbeobachtungsstrukturen, wobei allerdings aus Effizienzgründen
darauf geachtet werden sollte, bestehende Strukturen zu nützen

 Weitere Verbesserung des Zugangs zu Instrumenten zur Unterstützung grenzüber-
schreitender Zusammenarbeit/Entwicklung/Umsetzung von Projekten und die Bünde-
lung von Erfahrungen (z.B. die Umsetzung der geplanten Maßnahmen im Rahmen der
Website: FAQ, Best-practice usw.) wird angeregt (zum Zeitpunkt der Vorlage des Be-
richtes werden die genannten Beispiele bereits umgesetzt sein)

 Weiterentwicklung der EU-Vorgaben und nationalen Praktiken hin zu mehr Einfachheit
und Transparenz in INTERREG IV

Projekte

 Die Prüfung der Projekte war im Rahmen dieser Evaluierung nur im Überblick möglich.
Vor diesem Hintergrund kommt das Evaluatorenteam zum Ergebnis, dass die vorlie-
genden Projekte weitgehend auch der strategischen Ausrichtung des Programms folgen
und diese unterstützen.

 Bei der Entwicklung, Finanzierung und Umsetzung der Projekte ergeben sich vereinzelt
Verzögerungen aufgrund von Unterschieden in den Verwaltungsstrukturen und den Un-
gleichzeitigkeiten im Verfahrensablauf (z.B. Ausstellung von Förderverträgen). Soweit
dies nicht auf politische Bedingungen sondern auf organisatorische zurückzuführen ist,
wird vorgeschlagen, im Sinne einer effizienten Umsetzung des Programms in Zukunft
stärker auf ein zeitlich reibungsloses Genehmigungsverfahren zu achten.

 Bei der Entwicklung und der Umsetzung von INTERREG Projekten ist ein überdurch-
schnittlich hoher Kommunikations- und Kooperationsaufwand notwendig. Derzeit er-
scheinen ein sehr hohes Engagement sowie eine hohe Finanzstabilität der beteiligten
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Personen/Institutionen erforderlich, da entsprechende Projekte lange Vorlaufzeiten und
hohe Vorfinanzierungskosten mit sich bringen.

 Kommunikation und Kooperationsmuster werden in der Grenzregion trotz gemeinsamer
Sprache und bestehender langjähriger Tradition der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit von den Unterschiede in den Verwaltungs- und Rechtssystemen, den politi-
schen Rahmenbedingungen zwischen den Regionen, innerhalb der Region sowie die
Unterschiede in den (regional)politischen Prioritätensetzungen geprägt. Aus Sicht der
EvaluatorInnen wird es wichtig sein, unter Berücksichtigung der spezifischen Interessen
und der Eigenständigkeit der Regionen, diesem Aspekt größere Aufmerksamkeit zu
schenken. (z.B. Information, Meinungsaustausch...)

 Die Anforderungen an die Abrechnungsmodalitäten sind oft nicht kompatibel mit moder-
nen "internen" Abrechnungs- und Controllingsystemen der Projektträger. Hier erscheint
es dringend notwendig, aufbauend auf den vorhandenen Erfahrungen (gemeinsam mit
den Projektträgern) und den zuständigen Stellen nach einer sinnvollen Lösung zu su-
chen.

 Es wird weiters vorgeschlagen, Vereinfachungen bei der Abwicklung von kleinen Pro-
jekten / Aktionen im Rahmen der Dispofonds (z.B. unter 1.000 € EFRE-Fördervolumen)
zu erarbeiten. Ziel sollte es sein, eine Effizienzsteigerung bei der Verwaltung solcher
Projekte (Verhältnismäßigkeit der Verwaltung im Vergleich zum Projektvolumen) zu er-
reichen.

 Obwohl der Schwerpunkt der inhaltlichen Ausrichtung des Programms in der wirtschaft-
lichen Entwicklung liegt, erscheint die Umsetzung sowohl von bestimmten „Wirtschafts-
projekten“ als auch von Projekten, die den Aufbau von grenzüberschreitenden Arbeits-
marktunterstützungsstrukturen zum Inhalt haben, schwierig zu sein. Als Hauptprobleme
werden hier die bestehenden Konkurrenzverhältnisse (Standortkonkurrenz, betriebliche
Konkurrenz – KMU, ...) sowie die politischen Rahmenbedingungen, aber auch die
möglicherweise zu schwache Einbindung bestimmter Institutionen bzw. Interessens-
gruppen (z.B. Arbeitsmarkt) gesehen. Aus Sicht der Evaluatoren wäre hier zu prüfen,
inwieweit hier von Seiten der programmverantwortlichen Stellen Maßnahmen für eine
aktivere Beteiligung dieser Gruppen gesetzt werden können.

 Aus der Komplexität des rechtlichen Rahmens (Gemeinschaftsrecht, nationales und re-
gionales Recht) ergeben sich vielfach Unsicherheiten bei den Projektträgern.



79

Inhaltliche Umsetzung

 Auf der Programmebene zeigt sich in der ersten Phase ein positiver, dem Plan entspre-
chender Umsetzungsstand. Mit Ende Juli 2003 liegen die genehmigten EFRE kofinan-
zierten Projektkosten bei rd. 60 % der budgetierten Kosten, der Auszahlungsstand ent-
spricht den Erfordernissen (n+2 Regel). Auf der Maßnahmenebene sind jedoch große
Unterschiede festzustellen. Der Überausschöpfung bestimmter Maßnahmen steht eine
große Unterausschöpfung gegenüber. Gegenüber den Budgetplänen ist es in einigen
Bereichen zu einer doch deutlichen Veränderung der Nachfrage von Seiten der Pro-
jektträger gekommen. Negative Wirtschaftsentwicklung, neue Schwerpunktsetzungen
im Rahmen der nationalen bzw. regionalen Politik, Umstrukturierungen und/oder Perso-
nalwechsel, neue Fragestellungen, Veränderungen in der Regierung usw. können dafür
ausschlaggebend sein. Bei der Umschichtung wäre aus Sicht des Evaluationsteams vor
allem sicherzustellen, dass den strategischen Zielen des Programms weiter ent-
sprochen wird, und dass auch in der zweiten Periode die Umsetzung von Spiegelpro-
jekten und qualitativ hochwertigen Projekten in allen Maßnahmen möglich bleibt.

 Bei der groben Durchsicht der Projekte fällt auf, dass es sich zum Teil um Einzelpro-
jekte handelt. Gute Erfahrungen wurden jedoch insbesondere mit solchen Projekten
gemacht, die in einem größeren Zusammenhang bzw. in einem Verbund umgesetzt
wurden.

Empfehlungen

 Überlegungen hinsichtlich der förderfähigen Kosten (z.B. Ausweitung um Projektent-
wicklungskosten), um den hohen Entwicklungsaufwand bei komplexen Projekten abzu-
decken.

 Überlegungen hinsichtlich Erhöhung des Anteils an „strategischen Projekten“ oder „Pro-
jektcluster", Entwicklung von neuen Lösungen, die die Finanzierung und Abwicklung
solcher Projekte erleichtern und Einbettung in größere politisch-strategische Zusam-
menhänge ermöglichen.

 Entwicklung von Projekten, die vor dem Hintergrund des „Gender-Mainstreaming-Ansat-
zes“ die Notwendigkeiten und Möglichkeiten im Zusammenhang mit einer gedeihlichen
Entwicklung der Grenzregionen aufzeigen (z.B. Analyse der geschlechtsspezifischen
Problemlagen in der Programmregion).
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Wirkungen

 Die Einschätzung der Wirkungen der zum Zeitpunkt der durchgeführten Auswertung
vorliegenden Projekte zeigt, dass entsprechend den vorliegenden Kriterien die gesetz-
ten quantitativen als auch qualitativen Ziele durchwegs erreicht werden. Das Evalua-
tionsteam sieht in dem entwickelten Wirkungsindikatorenset eine gute Basis für die
qualitative Überprüfung der Programmziele.

 Was die horizontalen Ziele betrifft, wurden im Rahmen der Projektprüfung Mechanis-
men (z.B. Umwelt- und Genderleitfaden) eingeführt, die als Hilfestellung bei der Pro-
jektbewertung im Rahmen des INTERREG Programms dienlich sein können.

 Die konkreten Wirkungen des INTERREG Programms und die Nachhaltigkeit der ge-
setzten Maßnahmen und der durchgeführten Projekte in Bezug auf wirtschaftliche Ent-
wicklung und Effekte auf die Beschäftigung lässt sich erst in einem längeren Zeitraum
feststellen. Dies nicht nur, weil die Projekte aufgrund des verzögerten Beginns erst an-
gelaufen sind, sondern weil die angesprochenen Effekte meist nicht direkt, sondern nur
indirekt den Projekten zugeordnet werden können. Insgesamt kann aber davon ausge-
gangen werden, dass das INTERREG Programm sehr gut angenommen wird. Aller-
dings sollte in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen werden, dass hier
noch Überlegungen angestellt werden müssen, wie die im Rahmen der Projekte auf-
gebauten Kontakte und Netzwerke auch nach Projekt- bzw. Programmabschluss si-
chergestellt und aufrechterhalten werden können.

 Was derzeit bereits sehr deutlich sichtbar wird, sind die durch das INTERREG Pro-
gramm geförderten und gut funktionierenden Kooperationsstrukturen auf der Verwal-
tungsebene. In den vergangenen Jahren ist es gelungen, hier nachhaltige Kommunika-
tionsstrukturen, gemeinsame Arbeitsweisen, gemeinsame Informationsverbreitung und
ein gemeinsames Wissen um die jeweils andere Seite der Grenze aufzubauen.




